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1.1.14 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Kantstraße, Teilstück 2021 3 nein 4 2021 805 805 805 2224456 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.1.15 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Prinzenstraße, Teilstück 2021 3 nein 4 2024 1614 1614 1614 2224456 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.1.16 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Hattinger Straße, Teilstück 2021 3 nein 4 2021 1117 1117 1117 2224456 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.1.17 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Hegelstraße, Teilstück 2021 3 nein 4 2021 440 440 440 2224456 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.1.18 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Ottostraße, Teilstück 2021 3 nein 4 2025 828 828 828 2224456 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.1.19 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Böllingweg, Teilstück 2021 3 nein 4 2025 561 561 561 2224456 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.1.20 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Am Alten Schacht, Teilstück 2021 3 nein 4 2026 207 207 207 2224456 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.1.21 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Ernst-Adolf-Straße, Teilstück 2021 3 nein 4 2021 678 678 678 2224456 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.1.22 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Höhenweg, Teilstück 2021 3 nein 4 2021 396 396 396 2224456 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.1.23 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Friedrich-Ebert-Straße, Teilstück 2021 3 nein 4 2021 1181 1181 1181 2224456 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.1.24 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Berliner Straße, Teilstück 2021 3 nein 4 2026 2650 2650 2650 2224456 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.1.25 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Haßlinghauser Straße, Teilstück 2021 3 nein 4 2025 743 743 743 2224456 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.1.26 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Sedanstraße, Teilstück 2021 3 nein 4 2023 367 367 367 2224456 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.1.27 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Dr.- Möller - Straße 2021 3 nein 4 2024 445 445 445 2224456 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.1.28 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Lohmühle 2021 3 nein 4 2024 415 415 415 2224456 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.1.29 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Eugenstraße, Teilstück 2021 3 nein 4 2024 1662 1662 1662 2224456 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.2.13 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Döinghauser Straße, Teilstück 2021 3 nein 4 2022 1585 1585 1585 2224656 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.2.14 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Hauptstraße, Teilstück 2021 3 nein 4 2025 602 602 602 2224656 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.2.15 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Blücherstraße, Teilstück 2021 3 nein 4 2022 200 200 200 2224656 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.2.17 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Carl-vom-Hagen-Straße, Teilstück 2021 3 nein 4 2022 345 345 345 2224656 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.2.20 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Ulmenweg 2021 3 nein 4 2026 537 537 537 2224656 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.2.21 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Königsberger Straße, Teilstück 2021 3 nein 4 2025 383 383 383 2224656 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.2.22 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Ruhrstraße, Teilstück 2021 3 nein 4 2022 442 442 442 2224656 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.2.23 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Hattinger Straße 2021 3 nein 4 2021 1000 1.000 780 2780 2780 2224656 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.3.21 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Emil-Ritterhaus-Straße, Teilstück 2021 3 nein 4 2023 381 381 381 2224455 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.3.23 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals August-Bendler-Straße, Teilstück 2021 3 nein 4 2023 374 374 374 2224455 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.3.24 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Hauptstraße, Teilstück 2021 3 nein 4 2025 810 810 810 2224455 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.3.25 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Drosselstraße, Teilstück 2021 3 nein 4 2025 253 253 253 2224455 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.3.26 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Kölner Straße, Teilstück 2021 3 nein 4 2025 396 396 396 2224455 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.3.27 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Winterberger Straße, Teilstück 2021 3 nein 4 2026 362 362 362 2224455 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.3.28 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Oelkinghauser Straße, Teilstück 2021 3 nein 4 2026 364 364 364 2224455 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.3.30 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Westfalendamm, Teilstück 2021 3 nein 4 2022 743 743 743 2224455 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.3.31 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Bahnhofstraße, Teilstück 2021 3 nein 4 2023 218 218 218 2224455 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.3.32 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Kolpingstraße, Teilstück 2021 3 nein 4 2024 431 431 431 2224455 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.3.33 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Am Steinbruch 2021 3 nein 4 2026 236 236 236 2224455 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.3.34 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Eiche 2021 3 nein 4 2026 173 173 173 2224455 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.3.35 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Jahnstraße 2021 3 nein 4 2026 236 236 236 2224455 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.3.36 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Kirchstraße 2021 3 nein 4 2022 272 272 272 2224455 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.3.37 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Lohmannsgasse 2021 3 nein 4 2022 154 154 154 2224455 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.3.38 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Blücherstraße, Teilstück 2021 3 nein 4 2025 1033 1033 1033 2224455 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.3.39 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Untermauerstraße, Teilstück 2021 3 nein 4 2023 379 379 379 2224455 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.4.10 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Luisenstraße 2021 3 nein 4 2023 382 382 382 2224454 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.4.7 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Jesinghauser Straße, Teilstück 2021 3 nein 4 2023 1000 617 1617 1617 2224454 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.4.8 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Westenschulweg, Teilstück 2021 3 nein 4 2023 299 299 299 2224454 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


1.4.9 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Barmer Straße, Teilstück 2021 3 nein 4 2023 1290 1290 1290 2224454 222366 379726 5683490 27364 30.11.2010 4/5 05954024


3.3.1 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des SW-Kanal Lindenbergstraße, Teilstück 2021 3 nein 4 2022 823 823 823 222360 386777 5688233 27688 30.11.2010 4/5 05954024


0.0.1 Technische Betriebe Schwelm Erneuerung EMSR-technik Haupt- und Entlastungssammler 2021 8 nein 4 2021 150 150 150 150 150 150 900 900 222366 379726 5683490 27364 05954024


0.0.2 Technische Betriebe Schwelm Neuberechnung des Generalenwässerungsplanes; alle Einzuggebiete 2021 16 ja 4 2022 150 150 150 450 450 222366 379726 5683490 27364 05954024


3.3.12 Technische Betriebe Schwelm Einrichtung Telemetrie des RRB Linderhausen 2021 9 nein 4 2022 170 50 220 220 222360 2590660 5687240 27688 05954024


1.3.46 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Martin Straße 2021 3 nein 4 2022 250 250 250 222366 379726 5683490 27364 05954024


1.1.48 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Feldstr./Flurstr. 2021 1 nein 4 2023 800 800 800 222366 379726 5683490 27364 05954024


3.1.6 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals RW Heidestr. 2021 1 nein 4 2024 300 300 300 222360 2588285 5684297 27364 05954024


0.0.3 Technische Betriebe Schwelm Sanierung Haltungen mit dringendem Handlungsbedarf 2021 3 nein 4 100 100 100 100 100 100 600 600 05954024


1.0.1 Technische Betriebe Schwelm Sanierung Notüberlauf Talstraße 2021 3 nein 4 2036 0 261 261 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.1.31 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Am Hölternen Wams 2021 3 nein 4 2027 0 261 261 2224456 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.1.32 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Haus Martfeld 2021 3 nein 4 2029 0 434 434 2224456 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.1.35 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Hermannstraße 2021 3 nein 4 2029 0 612 612 2224456 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.1.36 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals John-F.-Kenedy-Straße 2021 3 nein 4 2029 0 106 106 2224456 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.1.37 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Linderhauser Straße 2021 3 nein 4 2030 0 97 97 2224456 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.1.38 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Martfelder Weg 2021 3 nein 4 2029 0 140 140 2224456 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.1.39 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Martinstraße 2021 3 nein 4 2030 0 539 539 2224456 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.1.40 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Martinweg 2021 3 nein 4 2027 0 76 76 2224456 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.1.42 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Oberloh 2021 3 nein 4 2030 0 285 285 2224456 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.1.43 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Robert-Freese-Straße 2021 3 nein 4 2030 0 230 230 2224456 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.1.45 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Ruhrstraße, Teilstück 2 2021 3 nein 4 2030 0 54 54 2224456 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.1.46 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Theodor-Heuss-Straße 2021 3 nein 4 2027 0 501 501 2224456 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.1.47 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Unterloh 2021 3 nein 4 2030 0 67 67 2224456 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.2.24 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Bahnhofstraße, Teilstück 2 2021 3 nein 4 2031 0 54 54 2224656 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.2.26 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Glatzer Weg 2021 3 nein 4 2027 0 588 588 2224656 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.2.27 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Hagelsiepenweg 2021 3 nein 4 2031 0 98 98 2224656 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.2.28 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Hagener Straße 2021 3 nein 4 2031 0 842 842 2224656 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.2.29 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Lausitzer Weg 2021 3 nein 4 2031 0 306 306 2224656 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024
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Maßnahme


1.2.30 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Loher Straße 2021 3 nein 4 2031 0 103 103 2224656 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.2.31 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Mittelstraße 2021 3 nein 4 2031 0 34 34 2224656 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.2.33 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Stichweg zur Hagener Straße 2021 3 nein 4 2032 0 142 142 2224656 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.2.34 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Talstraße 2021 3 nein 4 2027 0 742 742 2224656 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.2.35 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Wiedenhaufe 2021 3 nein 4 2032 0 230 230 2224656 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.3.40 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Arndtstraße Barmer Straße 2021 3 nein 4 2032 0 276 276 2224455 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.3.41 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Körnerstraße 2021 3 nein 4 2032 0 189 189 2224455 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.3.42 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Schwelmestraße 2021 3 nein 4 2032 0 971 971 2224455 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.3.43 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Tilsiter Weg 2021 3 nein 4 2027 0 762 762 2224455 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.3.44 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Ulmenweg 2021 3 nein 4 2033 0 482 482 2224455 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.3.45 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Untermauerstraße, Teilstück 2021 3 nein 4 2032 0 106 106 2224455 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.4.11 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Ruhrstraße, Teilstück 3 2021 3 nein 4 2033 0 881 881 2224454 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.4.12 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals talstraße 2021 3 nein 4 2034 0 437 437 2224454 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.4.13 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Jesinghauser Straße, Teilstück 2021 3 nein 4 2033 0 80 80 2224454 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.4.15 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Talstraße 2021 3 nein 4 2033 0 157 157 2224454 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.4.16 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Blücher Straße 2021 3 nein 4 2036 0 112 112 2224454 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


1.5.1 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Augustastraße 2021 3 nein 4 2035 0 511 511 222366 379726 5683490 27364 4/5 05954024


2.1.10 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Saarstraße 2021 3 nein 4 2028 0 162 162 608 367720 5676180 2736 4/5 05954024


2.1.11 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Talstraße 2021 3 nein 4 2034 0 333 333 608 367720 5676180 2736 4/5 05954024


2.1.12 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Jesinghauser Straße 2021 3 nein 4 2034 0 696 696 608 367720 5676180 2736 4/5 05954024


2.1.6 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Blücherstraße, Teilstück2 2021 3 nein 4 2028 0 279 279 608 367720 5676180 2736 4/5 05954024


2.1.7 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Ruhrstraße Teilstück 4 2021 3 nein 4 2028 0 338 338 608 367720 5676180 2736 4/5 05954024


2.1.8 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Jesinghauser Straße 2021 3 nein 4 2028 0 396 396 608 367720 5676180 2736 4/5 05954024


2.1.9 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Ruhrstraße, Teilstück 5 2021 3 nein 4 2035 0 84 84 608 367720 5676180 2736 4/5 05954024


2.3.1 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Wupperstraße 2021 3 nein 4 2033 0 70 70 608 367720 5676180 2736 4/5 05954024


3.1.1 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Akazienstraße 2021 3 nein 4 2033 0 82 82 222360 386777 5688233 27688 4/5 05954024


3.1.2 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Hülsenweg 2021 3 nein 4 2034 0 196 196 222360 386777 5688233 27688 4/5 05954024


3.1.3 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Kastanienstraße 2021 3 nein 4 2028 0 199 199 222360 386777 5688233 27688 4/5 05954024


3.1.4 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Weg Akazien/Dorfstraße 2021 3 nein 4 2035 0 165 165 222360 386777 5688233 27688 4/5 05954024


3.1.5 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Weg Kastanien/Akazienstraße 2021 3 nein 4 2034 0 40 40 222360 386777 5688233 27688 4/5 05954024


3.2.2 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Buchenstraße Gevelsberger Straße 2021 3 nein 4 2029 0 140 140 222360 386777 5688233 27688 4/5 05954024


3.2.4 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Eichenstraße 2021 3 nein 4 2028 0 22 22 222360 386777 5688233 27688 4/5 05954024


3.2.3 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Eichenstraße 2 2021 3 nein 4 2034 0 42 42 222360 386777 5688233 27688 4/5 05954024


3.3.11 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Akazienstraße Teilstück 2021 3 nein 4 2036 0 92 92 222360 386777 5688233 27688 4/5 05954024


3.3.2 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Dorfstraße 2021 3 nein 4 2036 0 99 99 222360 386777 5688233 27688 4/5 05954024


3.3.4 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Hülsenweg 2021 3 nein 4 2035 0 88 88 222360 386777 5688233 27688 4/5 05954024


3.3.6 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Kastanienstraße 2021 3 nein 4 2035 0 260 260 222360 386777 5688233 27688 4/5 05954024


3.3.7 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Lindenbergstraße 2021 3 nein 4 2029 0 375 375 222360 386777 5688233 27688 4/5 05954024


3.3.9 Technische Betriebe Schwelm Sanierung des Kanals Weg Akazien/Dorfstraße 2 2021 3 nein 4 2035 0 188 188 222360 386777 5688233 27688 4/5 05954024








Einleitungsstelle A 814


Stadtteil / Ortsteil Schwelm


A_E 0,33 ha


A_E,k 0,32 ha


A_E,b 0,32 ha


Erosion Nein


Einleitung im Quellbe- Nein


reich


Einleitungsmenge 47,00 l/s


Situation Nicht kritisch


Name Schwelme


Gewerbe Ja


Art      Gewerbe


Wohneinheiten 3


Einwohner 15


DTV < 300 KFZ /d 730 m²


DTV > 300 KFZ /d 2380 m²


Kategorie III


Behandlungspflichtig Ja


Typ RKB
V      = 0,20 m³
QDr = 4,40 l/s


Aktenzeichen 61/2-30-01-1198


gültig bis 31.12.2017


Einleitung / Einschätzung


NBK Bestandsaufnahme                    Übersicht RKB Jesinghauser Str. A 814                             Seite 2


Gewässerdaten


Gebietsdaten


Trennerlass


Bauwerksdaten (Behandlung)


Pecher FiltaPex-Anlage


Erlaubnisbescheid

































Anlage 2.2 Liste der Wasserrechte


Aktenzeichen Einleitung von Datum Dauer Erneuert NBK Nr.


1. 60/4-654-10-01 (OSK)
Abwasser aus den 
Regenüberläufen 21.02.1969 unbefristet A805 A811


2. 61/61-30-01-445


Niederschlagswasser 
aus der Siedlung 
Brambecke in der 


Brambecke 20.03.2012 31.12.2032 A821


3. 61/61-30-01-446


Niederschlagswasser 
aus dem Gebiet an der 
Wupperstraße/Beyenbu


rger Straße 20.03.2012 31.12.2032 A820


4. 54.1.14-II.954.6/93


Niederschlagswasser 
aus dem 


Rückhaltebecken 
Linderhausen in den 
Krähenberger Bach 23.08.1994 31.08.2014 31.12.2036 A804


5. 61/61-30-01-704


Niederschlagswasser 
aus dem Bereich 


Schwelm Döinghaus in 
die Schwelme, 


Einleitungsstelle 816


30.09.1996 
Erneuert 


14.09.2016 31.12.2016 31.12.2036 A816


6. 61/61-30-01-701


Niederschlagswasser 
aus dem Bereich 


Schwelm Vörfken in die 
Schwelme, 


Einleitungsstelle 817


30.09.1996 
Erneuert 


14.09.2016 31.12.2016 31.12.2036 A817


7. 54.1.14-II 954.08/98


Niederschlagswasser 
aus dem 


Regenklärbecken 
Saarstraße in die 


Schwelme, Auslass 815


05.10.1998 
Erneuert 


14.06.2016 30.09.2018 31.12.2026 A815


8. 61/61-30-01-771


Niederschlagswasser 
von den in die 


Trennkanalisation 
angeschlossenen Dach- 
und Straßenflächen im 
Wohngebiet Brunnen, 


Einleitungsstelle 1


21.09.1998 
Erneuert 


14.06.2016; 31.12.2018


31.12.2036 
u. 


31.12.2035 A802 A803


9.
54.7-4.1.3/ 954 024/ 


10.98


Einleitung von 
Oberflächenwasser aus 
dem nördlichen Teil des 


Neubaugebietes 
Brunnen und aus dem 


angeschlossenen 
Außengbiet in ein 


namenloses 
Stillgewässer 


(Rückhaltebecken) 15.07.1999 31.07.2019 31.12.2035 A801


10. 61/61-30-01-742


Niederschlagswasser in 
das Grundwasser und 
in einenWasserlauf auf 


dem Grundstück 
Göckinghofstraße, 


Gemarkung Schwelm, 
Flur 29, Flurstück 214 


und 374 05.08.1998


ohne 
datumsmäßige 


Befristung A818







Anlage 2.2 Liste der Wasserrechte


Aktenzeichen Einleitung von Datum Dauer Erneuert NBK Nr.


11. 61/61-30-01-845


Entnahme von 
Bachwasser aus dem 
Abschlagbauwerk "Am 


Ochsenkamp" zur 
Brauchwassernutzung, 
Gemarkung Schwelm, 
Flur 22, Flurstück 484 08.11.2000 31.12.2020


12.
54.7-4.1.3/954 


024/04.00


Abwasser 
(Niederschlagwasser) 


aus dem 
Regenklärbecken 


Ruhrstraße I, Auslass 
813 in die Schwelme 14.11.2000 30.11.2020 A813


13.
54.7-4.1.3/954 


024/05.01


Abwasser 
(Niederschlagwasser) 


aus dem 
Regenklärbecken 


Ruhrstraße II, Auslass 
812 in die Schwelme 29.10.2001 30.10.2021 A812


14. 61/61-30-01-930


aus dem Trenngebiet 
Köttchen in Schwelm 


über ein neu zu 
errichtendes 


Regenrückhaltebecken 
in ein namenloses 


Gewässer, Gemarkung 
Schwelm, Flur 29, 


Flurstück 70 26.11.2003 31.12.2323 A810


15. 61/61-30-01-1198


Niederschlagswasser 
aus den Bereich der 


nördlichen 
Jesinghauser Straße 


und von Teilflächen des 
Mischwerkes in die 


Schwelme, Gemarkung 
Schwelm, Flur 1, 


Flurstücke 1142 und 
722 (teilweise) 26.07.2010 31.12.2017 31.12.2038 A814


16. 61/2-30-01-1309


Niederschlagswasser 
aus dem bereich des 


Baugebietes 
"Winterberg" in 


Schwelm in einen 
namenlosen 


bachlaufnördlich des 
Baugebiets, 


Gemarkung Schwelm, 
Flur 24, Flurstücke 
203,263,264,325 31.12.2034 A819


18. 61/61-30-02-1702


Boellingweg, 
Versickerungsschacht 


mit integriertem 
Filtersack aus 


Geoverbundstoffen
Unbefristet bis 
auf Widerruf A806


19. ohne


Charmottestraße, 
Regenwasserkanal, 


Weiterleitung in 
Namenloses Gewässer in Bearbeitung A822







Anlage 2.2 Liste der Wasserrechte


Aktenzeichen Einleitung von Datum Dauer Erneuert NBK Nr.


20. 67/2-30-01-1370


Niederschlagswasser 
aus dem Bereich der 


Saarstraße in Schwelm 
in die Schwelme, 


Gemarkung Schwelm, 
Flur 1, Flurstück 557, 
558, 568, 817, 1018 14.09.2016 31.12.2026 A825


Genehmigungen der Sammler


25. 54.2.7.954024/0
Neubau Hauptsammler 
Berliner-/Metzer Straße 08.05.1992


26. 54.2.7.954024/0


Neubau des 
Hauptsammler-


Staukanal 
Blücherstraße/ 
Moltkestraße 08.05.1992


27. 54.2.7.954024/0


Bau des Schwelme-
Entlastungssammlers in 


Schwelm-/Wuppertal 06.07.1993


28. 54.7-3.2/954024


Bau des 
Regenüberlaufbeckens 
IV Überleitungssammler 25.01.1999


29. 54.7-3.2/954 024/16.00


Bau des 
Regenüberlaufbeckens 


V Graslake 09.10.2001








NBK Bestandsaufnahme


Merkmale der Einleitungsstelle


Ordnungsnummer gem, 4.3. VV ABK


Einleitstellennummer / Name / Aktenzeichen A 815


Lageplannummer NBK Anlage K1, K2, K3 u. K4


Stadtteil / Ortsteil Schwelm


Gauß- Krüger- Koordinaten 25 88 214 Rechtswert


56 84 223 Hochwert


Einleitung ins Grundwasser Nein


Einleitung ins Gewässer / Name Schwelme


Flussgebietskennzahl 2.736.400


Wasserrechtliche Erlaubnis / Aktenzeichen 54.7-3.2/95-4024


Wasserrechtliche Erlaubnis / befristet bis 30.09.2018


Einleitmengen 213,00 l/s


Merkmale der angeschlossenen Fläche


Fläche Abwasserentsorgungsgebiet A_E 28,240 ha


Fläche kanalisiertes Gebiet A_E,k 14,162 ha


Befestigte Fläche A_E,b 14,162 ha


Kategorie nach Trennerlass II


Einwohnerzahl 45 Personen


Straßenart


durchschn. tägliche Verkehrsstärke DTV 58.610 m² < 300 KFZ / Tag


Straßenfläche 9.480 m² 300 - 2000 KFZ / Tag


Schutzzonen im Einzugsgebiet Keine


Entwässerungssituation


Netzteilnummer gem. Netzanzeige


Entwässerungssystem


NW- Anlage


Beurteilung Entwässerungssituation


Schmutzfrachtberechnung Nein


Immissionsbetrachtung DWA M 153


Erforderliche Maßnahme Keine


Geschätzte Kosten Keine


Priorität


Bemerkung


Trennsystem, Regenwasserkanal


Reinigungssystem RKB


Misch- Gewerbe- u. Industriegebiet


NBK Bestandsaufnahme                          Saarstr. A 815                                              Seite 1
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1 Einführung 


 
1.1    Hintergrund 
 
Am 08.07.2020 wurde der Bezirksregierung Arnsberg die Fortschreibung des 
Abwasserbeseitigungskonzeptes der TBS AöR, für den Zeitraum 2021 bis 2026, zur 
Zustimmung vorgelegt. 
 
Nach Durchsicht des Konzeptes wurden die TBS mit Schreiben vom 13.08.2020 
gebeten, die eingereichten Unterlagen um weitere Angaben zu ergänzen. 
 
Um diese Unterlagen zusammenstellen zu können, wurde im Rahmen des  
§ 47 Abs. 2 LWG, die Bearbeitungsfrist ausgesetzt. 
 
Nach Ergänzung des ABKs und dem Abstimmungsgespräch mit der Unteren 
Wasserbehörde und der Bezirksregierung, wird das Konzept dem Verwaltungsrat und 
dem Rat der Stadt Schwelm zur Verabschiedung vorgelegt. 
 
Im Anschluss daran wird der Bezirksregierung das ABK und die Ergänzung, 
zusammen mit dem Ratsbeschluss, zur Zustimmung eingereicht.  
 
 
1.2    Ergänzende Angaben 
 
Als Ergänzung zum ABK ist das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept den 
Unterlagen beigefügt worden. 
Es besteht aus den Erlaubnis- und Genehmigungsbescheiden des EN-Kreises und den 
Datenblättern, die zum Inhalt, eine Bestandsaufnahme aller Merkmale der 
Einleitungsstellen und Gewässerschutzmaßnahmen, haben. 
 
Des Weiteren wurden dem Konzept die Scheiben des Wupper- und Ruhrverbandes, 
über Ihre Erklärung des Benehmens gemäß § 47 LWG, beigelegt. 
 
Die Bezirksregierung erhielt am 14.08.2020 über die Datenbank ABK 3.0, die 
geplanten Investitionen vorgelegt. 
 
Unteranderem sollten Aussagen über die Forderungen des Landeswassergesetzes 
gemäß § 47 Abs. 3 in Verbindung mit den §§ 44, 46, 55 und 66 des 
Wasserhaushaltsgesetzes an die Niederschlagswasserbeseitigung gemacht werden. 
Das ABK hat eine Aussage darüber zu enthalten, wie in den Entwässerungsgebieten 
das Niederschlagswasser, unter Beachtung aller geltenden Vorschriften und der 
städtebaulichen Entwicklung, beseitigt wird. 
Das Konzept muss darlegen, welche Auswirkungen die  
Niederschlagswasserbeseitigung auf die bestehende Entwässerungssituation und auf 
das Grundwasser sowie auf die oberirdischen Gewässer hat. 
Dabei müssen die Maßnahmen zum Ausgleich der Wasserführung und zur 
Klimafolgenanpassung berücksichtigt werden. 
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Nachfolgend aufgeführt beschreiben Beispiele aus der Praxis, wie die TBS die 
Umsetzung dieser gesetzlichen Forderungen beachten und erfüllen.  
 
 


2 Umsetzung der gesetzlichen Forderungen im Stadtgebiet Schwelm anhand von 
Praxisbeispielen 
 
2.1    Vorgehensweise  


 
Die Niederschlagswasserbeseitigung im Stadtgebiet erfolgt für Neubau- und 
Erweiterungsgebiete in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde des EN-Kreises 
unter Einhaltung der Regelungen im gültigen Wasserhaushaltsgesetz, insbesondere des 
§ 55 WHG, und dem Landeswassergesetz, hier der § 44 LWG. 
 
Es wird grundsätzlich geprüft, ob eine Versickerung des Niederschlagswassers in den 
Untergrund möglich ist. 
Dies gilt auch bei bestehenden und genehmigten Mischwasserkanalisationen. 
 
Sind die Voraussetzungen für eine Versickerung von Regenwasser gemäß einem 
hydrologischem Bodengutachten gegeben, so wird diese Entwässerungslösung 
verbindlich ausgeführt. 
 
Nur wenn festgestellt wird, dass eine Einleitung in den Untergrund technisch nicht 
umgesetzt werden kann und eine behandelte Einleitung in einen Vorfluter nicht 
möglich ist, darf ein Anschluss an den öffentlichen Mischwasserkanal vorgenommen 
werden. 
In diesem Fall wird zusätzlich geprüft, ob eine gedrosselte Einleitung  mit 
entsprechender Rückhaltung mittels eines Rückhaltebeckens oder eines 
Rückstaukanals notwendig ist.  
 
Maßgebend ist hier die hydraulische Auslastung des Kanalnetzes unter 
Berücksichtigung des geltenden Generalentwässerungsplanes und den zukünftig zu 
erwartenden Bebauungen. 
 
Grundsätzlich erlaubnisfrei ist die Versickerung von Niederschlagswasser über die 
belebte Bodenzone, in unbefestigte, begrünte Flächen. 
Hierbei ist zu beachten, dass die Versickerung ohne Verwendung abwassertechnischer 
Anlagen erfolgt. 
 
Des Weiteren ist die Einleitung in ein oberirdisches Gewässer im Rahmen des 
Eigentümer- und Anliegergebrauchs gemäß § 26 des Wasserhaushaltsgesetzes erlaubt.  
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2.2    Forderungen des Landeswassergesetzes und des Wasserhaushaltsgesetzes an die 
Niederschlagswasserbeseitigung 
 
§ 47 Absatz 3 LWG 
 
(3) Das Abwasserbeseitigungskonzept hat auch Aussagen darüber zu enthalten, wie in 
den Entwässerungsgebieten das Niederschlagswasser unter Beachtung des § 55 Absatz 
2 des Wasserhaushaltsgesetzes und des § 44 und der städtebaulichen Entwicklung 
beseitigt werden kann und welche Maßnahmen nach § 46 Absatz 1 Nummer 4 für die 
Niederschlagswasserbeseitigung noch erforderlich sind. Dabei sind die Auswirkungen 
auf die bestehende Entwässerungssituation und auf das Grundwasser und auf die 
oberirdischen Gewässer unter Berücksichtigung von Maßnahmen, die zum Ausgleich 
der Wasserführung nach § 66 geboten sind, sowie der Maßnahmen zur 
Klimafolgenanpassung darzustellen. 
 
 
§ 55 Grundsätze der Abwasserbeseitigung WHG 
 
(2) Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine 
Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet 
werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche 
Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 
 
 
§ 44 Beseitigung von Niederschlagswasser (zu § 55 Absatz 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes) LWG 
 
(1) Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach dem 1. Januar 1996 erstmals 
bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, ist nach 
Maßgabe des § 55 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes zu beseitigen. 
 
 (2) Die Gemeinde kann durch Satzung festsetzen, dass und in welcher Weise das 
Niederschlagswasser zu versickern, zu verrieseln oder in ein Gewässer einzuleiten ist. 
Die Festsetzungen nach Satz 1 können auch in den Bebauungsplan aufgenommen 
werden; in diesem Fall sind die §§ 1 bis 13 und 214 bis 216 des Baugesetzbuches 
anzuwenden.  
 
 (3) Das für Umwelt zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
Anforderungen an Einleitungen nach Absatz 1 zu stellen. Es kann insbesondere 
Regelungen treffen über 
1. die Erlaubnisfreiheit und die Begründung einer Anzeigepflicht,  
2. die Errichtung und den Betrieb der zur schadlosen Versickerung notwendigen 
Anlagen und 
3. die Unterhaltung und die Überwachung der Abwasseranlagen. 
 
 (4) Die zuständige Behörde kann zur Wahrung einer gemeinwohlverträglichen 
Beseitigung von Niederschlagswasser durch Allgemeinverfügung festlegen, dass in 
bebauten oder zu bebauenden Gebieten eine Versickerung verboten ist. 
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§ 46 Pflicht und Umfang der gemeindlichen Abwasserbeseitigung 
(zu § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes) LWG 
 
(1) Die Gemeinden haben das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser gemäß § 56 des 
Wasserhaushaltsgesetzes zu beseitigen. Die Verpflichtung der Gemeinden zur 
Abwasserbeseitigung umfasst insbesondere 
 
4. die Errichtung und den Betrieb sowie die Erweiterung oder die Anpassung der für 
die Abwasserbeseitigung nach den Nummern 2 und 3 notwendigen Anlagen an die 
Anforderungen des § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes und des § 56. 
 
 
§ 66 Pflicht zum Ausgleich der Wasserführung LWG 
 
(1) Soweit die im Bewirtschaftungsplan festgelegten Bewirtschaftungsziele und das 
Maßnahmenprogramm, die allgemeinen Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung 
nach § 6 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie die Vorgaben der §§ 27 bis 31 des 
Wasserhaushaltgesetzes für die Bewirtschaftungsziele es erfordern, nachteilige 
Veränderungen des Abflusses in fließenden Gewässern zweiter Ordnung oder in 
sonstigen fließenden Gewässern auszugleichen, obliegt es den Kreisen und kreisfreien 
Städten, durch geeignete Maßnahmen einen Ausgleich der Wasserführung 
herbeizuführen und zu sichern. Gleiches gilt, wenn ein solcher Ausgleich der 
Wasserführung einen weitergehenden Ausbau des Gewässers vermeidet. Erstreckt sich 
der Bereich, in dem der Anlass zu den Ausgleichsmaßnahmen entstanden ist und in 
dem die Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen sind, auf das Gebiet mehrerer Kreise 
und kreisfreier Städte, sind diese verpflichtet, die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen 
gemeinsam durchzuführen; beschränkt er sich auf das Gebiet einer Gemeinde, ist diese 
dazu verpflichtet. Sofern die Gemeinde zum Ausgleich der Wasserführung verpflichtet 
ist, gilt § 62 Absatz 5. 
 
(2) Soweit Wasserverbände nach Gesetz oder Satzung den Ausgleich der 
Wasserführung zur Aufgabe haben, obliegt ihnen die Pflicht, den Ausgleich der 
Wasserführung herbeizuführen und zu sichern; insoweit treten sie an die Stelle der 
Kreise, kreisfreien Städte und Gemeinden. 
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2.3    Umsetzung am Praxisbeispiel „Bachwasserleitung“ 
 
Mit dem Bau der Bachwasserleitung im Jahre 1999 wurde ein Teil der gesetzlichen 
Forderungen umgesetzt. 


 
Abbildung 1: Übersichtsplan 


Das Konzept der Bachwasserleitung sieht vor, dass, aus den Gebieten Kölner Straße 
und Göckinghofstraße, der jeweilige mittlere Jahreswasserzulauf von rund 10 l/s über 
zwei separate Leitungen, bis zur Kreuzung Weststraße / Potthoffstraße, abgeführt 
wird. 
 
Von dort aus erfolgt die Weiterleitung des Bachwassers von nun 20 l/s, über eine 
Sammelleitung zum Abschlagbauwerk „Am Ochsenkamp“. 
Vom Abschlagbauwerk aus, erfolgt die Einleitung über das Bauwerk 4023 am 
städtischen Bauhof, in den Entlastungssammler Schwelme, weiter in das Bauwerk 
4010 in der Dieselstraße und anschließend in den Wupperstollen. 
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Die TBS entnehmen zum Eigenbedarf Bachwasser aus dem vorgenannten 
Verbindungsbauwerk. 
 
Gemäß dem erteilten Genehmigungsbescheid dürfen mittels eines Pumpwerks, täglich 
50 m³ Bachwasser aus der Zisterne entnommen werden. 
 
Das Wasser wird für die Grünflächenpflege und Straßenreinigung sowie für die 
Kanalspülarbeiten genutzt. 
 
Insgesamt sind rd. 14 km Bachwasser- und Regenwasserleitungen im Stadtgebiet 
verlegt worden, die das anfallende Niederschlagswasser den Gewässern Schwelme 
und Wupper zuleiten. 


 
Abbildung 2: Bachwasser- und Regenwasserleitungen im Stadtgebiet 
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2.4. Umsetzung am Praxisbeispiel „Entwässerungsbauantrag Neubau eines 
Lidl- Lebensmittelmarkt“ 


 
Durch die Einführung des Entwässerungsbauantrages bei den TBS ist ein weiterer Teil 
der gesetzlichen Forderungen umgesetzt worden. 
 
Mit Einreichen des Entwässerungsbauantrages durch den Bauherren oder dem 
Architekten, beginnt ein Bearbeitungsverfahren, welches genau auf die Einhaltung der 
Vorschriften und Regelwerke des Wasserhaushalts- und Landeswassergesetztes 
abgestimmt ist. 
 


 
Abbildung 3: Neubau eines Lidl-Lebensmittelmarktes 


 


Unter „2.1 Vorgehensweise“ ist das Verfahren ausführlich beschrieben worden. 
 Anhand des nachfolgenden Praxisbeispiels wird es noch einmal verdeutlicht. 
 
 
Bauvorhaben: Neubau eines Lidl-Lebensmittelmarktes 
 
Das Grundstück befindet sich auf dem ehemaligen Fabrikgelände der „Firma“ 
Zassenhaus“ und wird von der Döinghauser Straße, der Viktoriastraße und der  
Carl-vom-Hagen-Straße eingegrenzt. 
 
Grundstücksgröße:                           7.120 m² 
abflusswirksame Fläche:                  5.680 m²  
 
abwassertechnische Erschließung:  Mischwasserkanal Ei 1200/800 B,  
                                                         Döinghauser Straße  
                                                           
Schmutzwasserfracht:                      0,71 l/s 
 
Hydraulik:                                       Hydraulische Auslastung der angrenzenden 
                                                        Entwässerungskanäle.  
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Bodenverhältnisse:                         Auf Grund der geringen Wasserdurchlässigkeit des  
                                                        anstehenden Bodens (kf|<1x10-6 ) kann keine 
                                                        Niederschlagswasserversickerung auf dem 
                                                        Grundstück erfolgen. 
 
 
Für eine Jährlichkeit von T=3 Jahren und einem Drosselabfluss von 10 l/s ist ein 
Rückhalteraum mit einem Volumen von rund 125 m³ für den geplanten Lidl-Markt zu 
erstellen. 
In dem Rückhalteraum wird mittels eines Stauraumkanals der Nennweite DN 1600, 
das anfallende Niederschlagswasser zwischengespeichert und anschließend gedrosselt 
dem städtischen Mischwasserkanal in der Döinghauser Straße zugeführt. 
 
Die Ableitung der Drosselmenge erfolgt zusammen mit dem Schmutzwasser über 
einen geplanten Mischwasserkanal DN 150 auf dem Grundstück. 
Die Drosselung ist mithilfe eines Drosselorgans vorgesehen. 
 
An dem Stauraumkanal, der sich unter dem Parkplatz befindet, werden die 
Straßeneinläufe angeschlossen.  
 
Da die abflusswirksame Fläche größer als 800 m² ist, ist gemäß DIN 1986-100, ein 
Überflutungsnachweis erforderlich. 
Demnach ist für ein mindestens 30-jähriges Regenereignis ein oberirdisches 
Speichervolumen von rund 163 m³ herzustellen. 
Im Falle einer Überflutung wird der Parkplatz so eingestaut, dass keine 
Beeinträchtigung der angrenzenden Nachbargrundstücke erfolgt. 
Das zurückgehaltene Niederschlagswasser kann über den geplanten Stauraumkanal 
abgeleitet werden. 
 
 
Ein Vordruck des Entwässerungsbauantrages findet sich unter Anhang 4. 
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2.5 Umsetzung am Praxisbeispiel „Wohnbaugebiet Winterberg“ 
 
Das Wohnbaugebiet Winterberg wurde im Jahre 2014 erschlossen. 
 
Insgesamt 51 Wohneinheiten verteilen sich auf eine 8,8 ha große Fläche.  
Davon sind 4,2 ha kanalisiert und 2,2 ha befestigt. 
 


 
Abbildung 4: Wohngebiet Winterberg 


 
In dem reinen Wohnbaugebiet wurde ein Trennsystem gebaut. 
 
Das anfallende Niederschlagswasser wird über den Regenwasserkanal gesammelt und 
zu einem Retentionsbodenfilter geleitet. 
Dieses Retentionsbecken ist auf Grund der örtlichen Topographie, als lang gestrecktes, 
offenes Erdbecken, mit Gabionenstützwänden im vorhandenen Gelände, ausgebildet. 
 
Da der anstehende Boden eine ausreichende Dichtigkeit aufweist, wurde in Absprache 
mit der Unteren Wasserbehörde, auf eine Untergrundabdichtung verzichtet. 
 
Das Niederschlagswasser wird aus dem Retentionsbecken mit 25 l/s in den 
angrenzenden Graben, oberhalb der Schwelme, gedrosselt eingeleitet. 
 
Mit Umsetzung dieser Baumaßnahme wurden die gesetzlichen Forderungen gemäß  
§ 55 Abs. 2 WHG und § 44 LWG erfüllt.  
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2.6 Umsetzung am Wohnbaugebiet „Brunnen“ 
 
Das nördlich gelegene Wohnbaugebiet  wird durch die Bahnlinie im Westen, das 
angrenzende Wohngebiet am „Boellingweg“ im Süden, die Brunnenstraße im Osten 
und ein Waldgebiet im Norden begrenzt. 
 


 
Abbildung 5: Wohngebiet Brunnen 


Das Wohnbaugebiet „ Brunnen“ umfasst eine befestigte Fläche von rd. 3 ha mit einem 
angeschlossenen Außengebiet von ca. 23 ha. 
 
Es entwässert über eine Regenwasserkanalisation in ein Rückhaltebecken und wird auf 
40 l/s gedrosselt an den angrenzenden, renaturierten, namenlosen Bach abgegeben. 
Dieser überquert mit Hilfe eines Aquädukts die o.g. Bahntrasse, durchfließt ein 
Absetzbecken und läuft anschließend verrohrt weiter, bis er in die kanalisierte 
Schwelme mündet.  
Durch die Drosselung der Wassermengen auf 40 l/s aus dem Regenrückhaltebecken 
und 100 l/s aus dem offenen Graben,  der um das Becken herumgeleitet wird, werden 
die weiterführende Verrohrung des namenlosen Baches sowie der Schwelmekanal 
entlastet. 
 
Damit ist die hydraulische Leistungsfähigkeit des Vorfluters in diesem Bereich 
gegeben und die Gefahr einer Flutwelle beseitigt. 
 
Zusätzlich zur Erlaubnis das Niederschlagswasser über das Rückhaltebecken in das 
Grundwasser einzuleiten, wurde gemäß § 57 Abs. 2 LWG, der Betrieb von geotextilen 
Filterelementen zur Reinigung der im Wohnbaugebiet anfallenden 
Niederschlagswässer der Verkehrsflächen, genehmigt. 

















Einleitungsstelle A 815


Stadtteil / Ortsteil Schwelm


A_E 28,24 ha


A_E,k 14,16 ha


A_E,b 14,16 ha


Erosion Nein


Einleitung im Quellbe- Nein


reich


Einleitungsmenge 213,00 l/s


Situation Nicht kritisch


Name Schwelme


Gewerbe Ja


Art    Misch- Gewerbe- u. Industriegebiet


Wohneinheiten 16


Einwohner 45


DTV < 300 KFZ /d 58.610 m²


DTV > 300 KFZ /d 9.480 m²


Kategorie II


Behandlungspflichtig Ja


Typ RKB
V      = 193,00 m³
QDr = 213,00 l/s


Aktenzeichen                 54.7-3.2/95-4024


gültig bis 30.09.2018


Einleitung / Einschätzung


NBK Bestandsaufnahme                             Übersicht RKB Saarstr. A 815                              Seite 2


Gewässerdaten


Gebietsdaten


Trennerlass


Bauwerksdaten (Behandlung)


Erlaubnisbescheid








 


 
Ennepe-Ruhr-Kreis  


Der Landrat 
 


 


Kreisverwaltung   Postfach 420   58317 Schwelm Hauptstraße 92 
 58332 Schwelm 
 
 
 


 
Städt. Spk. Schwelm IBAN DE72454515550000000141 BIC WELADED1SLM 
Sparkasse Witten IBAN DE68452500350000009696 BIC WELADED1WTN 
Postbank Dortmund IBAN DE72440100460018141465 BIC PBNKDEFF 


Sprechstunden: Mo-Fr 8-12, Do 14-16 Uhr 
Straßenverkehrsamt Schwelm: Mo 7-15, Di-Mi 7-12, Do 7-18, Fr 7-12 Uhr 
Straßenverkehrsamt Witten: Mo 7-15, Di 7-18, Mi-Fr 7-12 Uhr   


 


 
 
Technische Betriebe Schwellm AÖR Fachbereich Bau, Umwelt,  
Postfach 626 Vermessung und Kataster 
58319 Schwelm Wasserwirtschaft 
 
 Auskunft: Herr Gilsbach 
 Zimmer: 430 
 Telefon: 02336/932336 
 Telefax: 02336/9312336 
 E-Mail: A.Gilsbach@en-kreis.de 
 
Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Aktenzeichen Datum 
06.04.2016  61/2-30-01-704 14.09.2016 
 
 
 
Wasserrecht 


Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Bereich der Ruhrstraße in Schwelm in die Schwelme 
und Behandlung der belasteten Niederschlagswässer der Verkehrsflächenflächen (Auslass A 816) 
 
Grundstück: Gemarkung Schwelm, Flur 1, verschiedene Flurstücke 
 
 
 


1. Änderungsbescheid 
 
 
Gemäß § 57 (2) Landeswassergesetz (LWG) genehmige ich Ihnen hiermit den Einbau und den Be-
trieb von geotextilen Filterelementen der Fa. Paul Schreck (vertrieben über die Fa. Weischer) zur 
Reinigung der im Bereich der Ruhrstraße anfallenden Niederschlagswässer der Verkehrsflächen. 
 
Gleichzeitig verlängere ich Ihnen hiermit die bestehende Einleitungserlaubnis gemäß § 8 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) zur Einleitung der vorgenannten Niederschlagswässer in die Schwelme über 
das bestehende Regenrückhaltebecken bis zum 
 


31.12.2036 
 
Rechtsgrundlage sind die §§ 8 bis 13, 18 Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit §§ 43, 44, 45 
und 93, des Landeswassergesetzes Nordrhein-Westfalen, der Zuständigkeitsverordnung Umwelt-
schutz, § 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Nordrhein-Westfalen. 
 
Folgende Planunterlagen sind – zusätzlich zu den Planunterlagen des Erst-Antrags - Bestand-
teil dieses Änderungsbescheides: 
 
1. Antragsschreiben der Technischen Betriebe Schwelm vom 06.04.2015. 
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2. Erläuterungsbericht des Ingenieurbüros Sonnenburg (Duisburg) vom 22.03. 2016 zum Vorhaben, 
hierin: 


- Beschreibung des Reinigungssystems der Fa. Paul Schreck, 
- Übersichtsplan (Maßstab 1:5.000), 
- Lageplan Stationierung (Maßstab 1:1.000), 
- Lageplan der befestigten Flächen(Maßstab 1:000), 
- Lageplan Kanalisation (Maßstab 1:1.000). 


 
 
 
Nebenbestimmungen 


Allgemeine Nebenbestimmungen 


1. Die Nachrüstung der Entwässerungsanlagen ist innerhalb von 1 Jahr ab Rechtswirksamkeit die-
ses Bescheides abzuschließen. Ansonsten erlischt diese Genehmigung. 


2. Die Fertigstellung der Maßnahme ist mir mitzuteilen. 


3. Besonderheiten bei der Durchführung der Baumaßnahme, z.B. notwendige Umplanungen, sind 
mir mitzuteilen. 


4. Der Bau und der Betrieb der Entwässerungsanlage hat nach den geprüften Antragsunterlagen zu 
erfolgen. 


5. Außer dem zugelassenen Abwasser dürfen keine Stoffe eingeleitet werden, die geeignet sind, 
den biologischen, chemischen und physikalischen Zustand des Gewässers nachteilig zu beein-
flussen. 


6. Die Anlage ist jederzeit in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand zu erhalten. 
Dazu gehört insbesondere die regelmäßige Wartung mit Feststellung des baulichen Zustands, die 
unaufgeforderte Beseitigung von Ablagerungen, Verstopfungen und eingetretenen Schäden oder 
Missständen. 


7. Die Auferlegung weitergehender Auflagen zur Anpassung der Anlage an den Stand der Technik 
bleibt vorbehalten. 


8. Der Erlaubnisinhaber hat mir alle Veränderungen rechtlicher und technischer Art der in den Unter-
lagen dargestellten Anlagen und Auswirkungen, die mit der Benutzung zusammenhängen, unver-
züglich mitzuteilen. 


9. Den Mitarbeitern der zuständigen Behörde ist zur Erfüllung der Aufsichtspflicht jederzeit Zugang 
zu allen Anlagenteilen zu gestatten. 


Nebenbestimmungen zum Betrieb des Reinigungssystems der Firma Paul Schreck 


10. Die Wartung des Reinigungssystems hat nach den Herstellerangaben zu erfolgen. 


11. Der Betrieb, die Wartung und die Instandhaltung der Anlage hat nach der mir mit Datum 
15.06.2016 vorgelegten Betriebsanweisung zu erfolgen. 


12. Für das Reinigungssystem ist ein Betriebstagebuch zu führen, in das alle Wartungs-, Reparatur- 
und sonstigen Arbeiten an der Anlage sowie Betriebsstörungen, Ausfallzeiten u.ä. unter Datums- 
und Uhrzeitangabe einzutragen sind. Auch der Verbleib der auszufahrenden Abwasserschlämme 
ist hierin zu vermerken.  


13. Die Betriebstagebücher sind mindestens drei Jahre lang nach der letzten Eintragung aufzubewah-
ren und den zuständigen Behörden auf Verlangen zur Einsichtnahme vorzulegen. 


14. Jede Stilllegung oder der Ausfall einer Abwasserbehandlungsanlage oder von Teilen oder Einrich-
tungen derselben ist, unabhängig vom Anlass der Stilllegung / des Ausfalls, der genehmigenden 
Behörde unverzüglich mitzuteilen. Gleichzeitig sind Maßnahmen zu treffen, um eine evtl. nachtei-
lige Einwirkung auf die Gewässer so gering wie möglich zu halten.  
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15. Auch die endgültige Stilllegung oder der Übergang einer Abwasserbehandlungsanlage auf einen 
anderen Eigentümer ist mitteilungspflichtig. 


16. Alle baulichen und technischen Änderungen im Betrieb, welche sich auf Menge und Beschaffen-
heit der Abwässer auswirken, sind der unteren Wasserbehörde anzuzeigen. Die Anzeige sollte 
möglichst frühzeitig erfolgen, spätestens jedoch vier Wochen vor Durchführung der Änderung. 


Alle weiteren Nebenbestimmungen meines ursprünglichen Bescheids aus dem Jahr 1996 sind 
ansonsten weiterhin vollinhaltlich gültig ! 
 
 
 
Hinweise: 
 
1. Die Unterhaltungspflicht für die mit diesem Bescheid genehmigten Anlagen in und an fließenden 


Gewässern obliegt dem Erlaubnisinhaber. Auftretende Missstände sind ordnungsgemäß zu besei-
tigen. 


2. Der Erlaubnisinhaber haftet für Schäden am Gewässer, die bei oder infolge der Durchführung 
dieses Vorhabens entstehen. 


3. Dieser Bescheid steht unter dem Vorbehalt des § 13 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), dass 
nachträglich Maßnahmen für die Beobachtung der Gewässerbenutzung und ihrer Folgen ange-
ordnet werden können. 


4. Die wasserrechtliche Erlaubnis ergeht unbeschadet der Rechte Dritter. 


5. Die Rechtsverhältnisse des bürgerlichen Rechts werden durch diesen Wasserrechtsbescheid 
nicht berührt. Die Verpflichtung zum Einholen von Genehmigungen, Bewilligungen, Erlaubnissen 
oder Zustimmungen ist durch die Erteilung dieses Bescheides nicht aufgehoben. 


 
 
 
Befristung: 
 
Die Erlaubnis ist bis zum 31.12.2036 befristet. 
 
Die Befristung ist erfolgt, da davon auszugehen ist, dass die Anlagen erfahrungsgemäß nur einen 
begrenzten Zeitraum einwandfrei funktionieren und nach Fristablauf an die technische Weiterentwick-
lung angepasst werden müssen. 
 
Eine Verlängerung ist rechtzeitig, etwa zwölf Monate vor Fristablauf, bei mir zu beantragen. 
 
 
 
Begründung 
 
Mit Schreiben vom 06.04.2016 stellten Sie bei mir einen Antrag, das im Bereich der Ruhrstraße anfal-
lende Niederschlagswasser über Filtersäcke in den Straßeneinläufen zu reinigen und anschließend 
weiterhin in die Schwelme einzuleiten. Die Einleitung wurde von mir erstmalig mit Bescheid vom 
30.09.1996 unter gleichem Aktenzeichen erstmalig genehmigt. 
 
Nach Ausübung meines Bewirtschaftungsermessens für die Gewässer bestehen gegen die Erteilung 
der Erlaubnis keine Bedenken. 
 
Grundsätzlich gilt gemäß § 27 WHG, dass oberirdische Gewässer so zu bewirtschaften sind, dass 
 


1. eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustandes vermieden wird 
(Verschlechterungsverbot)  
und 
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2. ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten und erreicht wird (Verbes-
serungsgebot). 


 
Diese Bewirtschaftungsziele gelten sinngemäß auch für oberirdische Gewässer, die als erheblich 
verändert eingestuft wurden. 
 
Die von Ihnen beantragte Abwassereinleitung beeinflusst grundsätzlich den ökologischen Zustand / 
das ökologische Potential des Wasserkörpers, was u.a. daran liegt, dass mit dem Niederschlagswas-
ser von den verkehrlich genutzten Flächen diverse Schadstoffe wie Metalle, Öle, etc., die insbeson-
dere an den abfiltrierbaren Feinstpartikeln angelagert sind, abgeleitet werden. 
 
Aus diesem Grunde sind in Nordrhein-Westfalen Anforderungen an die Niederschlagsentwässerun-
gen durch den sog. Trennerlass1.) vom 26.05.2004 als allgemein anerkannte Regen der Abwasser-
technik eingeführt worden und damit rechtlich verbindlich. Daneben ist insbesondere die Oberflä-
chengewässerverordnung zu beachten. 
 
Jede Einleitung von Abwasser muss demzufolge mindestens an die Regeln der Technik angepasst 
werden, um in der Summe aller Einleitungen die Bewirtschaftungsziele und damit einen guten ökolo-
gischen Zustand bzw. ein gutes ökologisches Potential des Gewässers zu erreichen. Wenn es zur 
Erreichung der Bewirtschaftungsziele erforderlich ist, können die Emissionsanforderungen des Tren-
nerlasses auch verschärft werden.  
 
Ein Einleiten von unbehandeltem Niederschlagswasser von den befestigten verkehrlich genutzten 
Flächen würde diesen Bewirtschaftungszielen widersprechen.  Aus diesem Grunde wurde hier die 
Vorbehandlung der belasteten Verkehrsflächen beantragt. Durch das Niederschlagswasserbehand-
lungssystem (hier: Filtersäcke) wird den Bewirtschaftungszielen entsprochen und für das Gewässer 
die Einhaltung der o.g. Ziele erreicht. 
 
Weitere Auflagen wurden im erforderlichen Umfang in den obigen Nebenbestimmungen berücksich-
tigt.  Unter Berücksichtigung der o.a. Nebenbestimmungen stehen dem Vorhaben Versagensgründe 
nicht entgegen. 
------------------------- 
1.) „Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren“, RdErl. d. MUNLV - IV-9 031 001 2104 - vom 
26.05.2004 
 
 
 
Kostenentscheidung: 
 
Für diese Genehmigung ist gemäß Gebührengesetz NW (GebG NW) in Verbindung mit der Allgemei-
nen Verwaltungsgebührenordnung (AVwGebO NW) eine Gebühr von 
 


500,00 € 
 
zu entrichten. Die Gebühr berechnet sich dabei wie folgt: 
 
Für die Entscheidung über den Bau und den Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage nach § 57 (2) LWG ist gemäß § 11 
GebG NW in Verbindung mit der Tarifstelle 28.1.5.4 AVwGebO NW  eine Gebühr von 


300,00 € 


zu entrichten. Diese berechnet sich nach dem Baukostenwert von 3.243,59 € wie folgt: 


für die ersten 50.000 € des Baukostenwertes: 2 % des Baukostenwertes 
      463,37 € x 2 % = 64,87 € 
      mindestens jedoch 300 € 
 
Für die wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 WHG ist gemäß § 11 des GebG NW in Verbindung mit Tarifstelle 28.1.2.1 
AVwGebO NW eine Gebühr von 


200,00 € 
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0,1 % vom Wert der Gewässerbenutzung, hier: 
bis zu einer Höchstmenge von 0,02 m3/sec.   1.000,00 €/Jahr = 20.000,00 € 


20.000,00 € X 0,1 % = 20,00 € 
darüber hinaus je weitere angef. 0,01 m3/sec 12 x 400 €/Jahr = 4.800,00 € 
      4.800 x 20 Jahre = 96.000 € X 0,1 % = 96,00 € 


mindestens jedoch 200,00 € 
 
Der Betrag ist nach Bekanntgabe dieses Bescheides sofort fällig und spätestens innerhalb eines Mo-
nats auf eines der auf Seite 1 dieses Schreibens unten aufgeführten Konten der Kreiskasse zu über-
weisen. Es empfiehlt sich, den beigefügten Überweisungsträger zu benutzen. 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsge-
richt Arnsberg, Jägerstraße 1 in 59821 Arnsberg, erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erheben. Die Klage kann auch in elektroni-
scher Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – eingereicht 
werden. 


 


Hinweise 


Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. Falls die Frist 
durch einen von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, würde dessen Verschulden Ihnen 
zugerechnet werden. 


Bitte beachten Sie bei der elektronischen Klageerhebung die besonderen Vorschriften. Wenden Sie 
sich hierzu ggf. an das für Sie zuständige Verwaltungsgericht. 


Für Fragen zu diesem Bescheid steht Ihnen die Sachbearbeiterin/der Sachbearbeiter unter der oben 
aufgeführten Telefonnummer gern zur Verfügung. Ich empfehle Ihnen, vor einer Klage immer zuerst 
die Rücksprachemöglichkeit zu nutzen, da sich auf diesem Weg unnötige Kosten vermeiden lassen. 
Bitte beachten Sie dabei, dass sich die Klagefrist durch die Rücksprache nicht verlängert. 
 
 
Hochachtungsvoll 
Im Auftrag 
 
 
 
 
F l e n d e r 
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Rechtsgrundlagen 
 


WHG 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -WHG-) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl I. S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.08.2016 
(BGBl. I S. 1972), 


LWG 
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz -LWG-) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559/SGV. NRW. 77) 


ZustVU  
Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 267 / SGV. NRW. 
282) 


GebG NRW  
Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) vom 23.08.1999 (GV. NRW. S. 
524/SGV. NRW. 2011), zuletzt geändert am 02.10.2014 (GV. NRW. S. 622) 


AVwGebO NRW 
Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (AVerwGebO NRW) 
vom 03.07.2001 (GV. NRW. S. 262/SGV.NRW. 2011), zuletzt geändert am 05.07.2016 (GV. NRW. S. 
540) 


VwVfG NRW 
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG.NRW) vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602/SGV. NRW. 2010), zuletzt geändert am 20.05.2014 (GV. NRW. S. 294) 
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NBK Bestandsaufnahme


A 816
Blatt 1 Anlage 1,2


Stadtteil / Ortsteil
Gauß- Krüger- Koordinaten 25 89 160 Rechtswert


56 84 830 Hochwert
Einleitung ins Grundwasser  Nein
Einleitung ins Gewässer / Name


27364
Wasserrechtliche Erlaubnis / Aktenzeichen 61/61-30-01-704
Wasserrechtliche Erlaubnis / befristet bis 31.12.2016


157,80 l/s


Merkmale der angeschlossenen Fläche


6,733 ha
Fläche kanalisiertes Gebiet A_E,k 1,079 ha
Befestigte Fläche  A_E,b 0,612 ha
Kategorie nach Trennerlass I, II
Einwohnerzahl 40 Personen
Straßenart Parkplatz, Zufahrt Betriebsgelände
durchschn. tägliche Verkehrsstärke DTV 2.250 m² <  300 KFZ/Tag
Schutzzonen im Einzugsgebiet Keine


Entwässerungssituation


Entwässerungssystem Trennsystem, Regenwasserkanal
NW- Anlage


Beurteilung Entwässerungssituation


Nein
DWA M 153


Erforderliche Maßnahme


Geschätzte Kosten 2.000 €
Priorität 2013


Bemerkung


Merkmale der Einleitungsstelle


Ordnungsnummer gem, 4.3. VV ABK
Einleitstellennummer / Name / Aktenzeichen
Lageplannummer NBK


Schwelm 


Schwelme
Flussgebietskennzahl


Einleitmengen laut Erlaubnis


Fläche Abwasserentsorgungsgebiet A_E


Netzteilnummer gem. Netzanzeige


Das Regenwasser der Zufahrt und 
Park- und Stellplätze wird in Sink-
kästen aufgefangen.


Schmutzfrachtberechnung
Immissionsbetrachtung


Ausrüstung der Straßeneinläufe mit
Filtern der Firma Paul Schreck Vlies 
und Filtertechnik GmbH, Einbau von 
ca. 4 Filtersäcken.
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A 816
Gebietsdaten
Stadtteil / Ortsteil Schwelm 


A_E 6,733 ha


A_E,k 1,079 ha


A_E,b 0,612 ha


Einleitung / Einschätzung
Erosion Nein


Nein


Einleitungsmenge 157,800 l/s


Situation Nicht kritisch


Gewässerdaten
Name


Trennerlass
Gewerbe Ja


Art


Wohneinheiten 8


Einwohner 40


DTV < 300 KFZ /d 2.250 m²


Kategorie I, II


Behandlungspflichtig Ja


Bauwerksdaten (Behandlung)


 Erforderliche Maßnahme


Erlaubnisbescheid
 Aktenzeichen 61/61-30-01-704


gültig bis 31.12.2016


Maßstab ca. 1:5000


Einleitungsstelle


Einleitung im Quellbe-
reich


Schwelme


PKW- Verkauf mit 
Außenstellfläche


Das Regenwasser der Zufahrt und Park- 
und Stellplätze wird in Sinkkästen aufge-
fangen.


Ausrüstung der Straßeneinläufe mit Filtern 
der Firma Paul Schreck Vlies und Filter-
technik GmbH, Einbau von ca. 4 Filtersä-
cken.













 


 
Ennepe-Ruhr-Kreis  


Der Landrat 
 


 


Kreisverwaltung   Postfach 420   58317 Schwelm Hauptstraße 92 
 58332 Schwelm 
 
 
 


 
Städt. Spk. Schwelm IBAN DE72454515550000000141 BIC WELADED1SLM 
Sparkasse Witten IBAN DE68452500350000009696 BIC WELADED1WTN 
Postbank Dortmund IBAN DE72440100460018141465 BIC PBNKDEFF 


Sprechstunden: Mo-Fr 8-12, Do 14-16 Uhr 
Straßenverkehrsamt Schwelm: Mo 7-15, Di-Mi 7-12, Do 7-18, Fr 7-12 Uhr 
Straßenverkehrsamt Witten: Mo 7-15, Di 7-18, Mi-Fr 7-12 Uhr   


 


 
 
Technische Betriebe Schwellm AÖR Fachbereich Bau, Umwelt,  
Postfach 626 Vermessung und Kataster 
58319 Schwelm Wasserwirtschaft 
 
 Auskunft: Herr Gilsbach 
 Zimmer: 430 
 Telefon: 02336/932336 
 Telefax: 02336/9312336 
 E-Mail: A.Gilsbach@en-kreis.de 
 
Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Aktenzeichen Datum 
04.04.2016  61/2-30-01-701 14.09.2016 
 
 
Wasserrecht 


Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Bereich des Sport-Centers „Shangrila“ in Schwelm 
über ein Regenrückhaltebecken in die Schwelme und Behandlung der belasteten Niederschlagswäs-
ser der Parkplatzflächen (Auslass A 817) 
 
Grundstück: Gemarkung Schwelm, Flur 1, Flurstücke 814, 1036 
 
 


1. Änderungsbescheid 
 
 
Gemäß § 57 (2) Landeswassergesetz (LWG) genehmige ich Ihnen hiermit den Einbau und den Be-
trieb von geotextilen Filterelementen der Fa. Paul Schreck (vertrieben über die Fa. Weischer) zur 
Reinigung der im Bereich des Sport-Centers „Shangrila“ anfallenden Niederschlagswässer der Park-
platzflächen. 
 
Gleichzeitig verlängere ich Ihnen hiermit die bestehende Einleitungserlaubnis gemäß § 8 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) zur Einleitung der vorgenannten Niederschlagswässer in die Schwelme über 
das bestehende Regenrückhaltebecken bis zum 
 


31.12.2036 
 
Rechtsgrundlage sind die §§ 8 bis 13, 18 Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit §§ 43, 44, 45 
und 93, des Landeswassergesetzes Nordrhein-Westfalen, der Zuständigkeitsverordnung Umwelt-
schutz, § 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Nordrhein-Westfalen. 
 
Folgende Planunterlagen sind – zusätzlich zu den Planunterlagen des Erst-Antrags - Bestand-
teil dieses Änderungsbescheides: 
 
1. Antragsschreiben der Technischen Betriebe Schwelm vom 04.04.2015. 
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2. Erläuterungsbericht des Ingenieurbüros Sonnenburg (Duisburg) vom 22.03. 2016 zum Vorhaben, 
hierin: 


- Beschreibung des Reinigungssystems der Fa. Paul Schreck, 
- Übersichtsplan (Maßstab 1:5.000), 
- Lageplan Stationierung (Maßstab 1:1.000), 
- Lageplan der befestigten Flächen(Maßstab 1:000), 
- Lageplan Kanalisation (Maßstab 1:1.000). 


 
 
 
Nebenbestimmungen 


Allgemeine Nebenbestimmungen 


1. Die Nachrüstung der Entwässerungsanlagen ist innerhalb von 1 Jahr ab Rechtswirksamkeit die-
ses Bescheides abzuschließen. Ansonsten erlischt diese Genehmigung. 


2. Die Fertigstellung der Maßnahme ist mir mitzuteilen. 


3. Besonderheiten bei der Durchführung der Baumaßnahme, z.B. notwendige Umplanungen, sind 
mir mitzuteilen. 


4. Der Bau und der Betrieb der Entwässerungsanlage hat nach den geprüften Antragsunterlagen zu 
erfolgen. 


5. Außer dem zugelassenen Abwasser dürfen keine Stoffe eingeleitet werden, die geeignet sind, 
den biologischen, chemischen und physikalischen Zustand des Gewässers nachteilig zu beein-
flussen. 


6. Die Anlage ist jederzeit in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand zu erhalten. 
Dazu gehört insbesondere die regelmäßige Wartung mit Feststellung des baulichen Zustands, die 
unaufgeforderte Beseitigung von Ablagerungen, Verstopfungen und eingetretenen Schäden oder 
Missständen. 


7. Die Auferlegung weitergehender Auflagen zur Anpassung der Anlage an den Stand der Technik 
bleibt vorbehalten. 


8. Der Erlaubnisinhaber hat mir alle Veränderungen rechtlicher und technischer Art der in den Unter-
lagen dargestellten Anlagen und Auswirkungen, die mit der Benutzung zusammenhängen, unver-
züglich mitzuteilen. 


9. Den Mitarbeitern der zuständigen Behörde ist zur Erfüllung der Aufsichtspflicht jederzeit Zugang 
zu allen Anlagenteilen zu gestatten. 


Nebenbestimmungen zum Betrieb des Reinigungssystems der Firma Paul Schreck 


10. Die Wartung des Reinigungssystems hat nach den Herstellerangaben zu erfolgen. 


11. Der Betrieb, die Wartung und die Instandhaltung der Anlage hat nach der mir mit Datum 
15.06.2016 vorgelegten Betriebsanweisung zu erfolgen. 


12. Für das Reinigungssystem ist ein Betriebstagebuch zu führen, in das alle Wartungs-, Reparatur- 
und sonstigen Arbeiten an der Anlage sowie Betriebsstörungen, Ausfallzeiten u.ä. unter Datums- 
und Uhrzeitangabe einzutragen sind. Auch der Verbleib der auszufahrenden Abwasserschlämme 
ist hierin zu vermerken.  


13. Die Betriebstagebücher sind mindestens drei Jahre lang nach der letzten Eintragung aufzubewah-
ren und den zuständigen Behörden auf Verlangen zur Einsichtnahme vorzulegen. 


14. Jede Stilllegung oder der Ausfall einer Abwasserbehandlungsanlage oder von Teilen oder Einrich-
tungen derselben ist, unabhängig vom Anlass der Stilllegung / des Ausfalls, der genehmigenden 
Behörde unverzüglich mitzuteilen. Gleichzeitig sind Maßnahmen zu treffen, um eine evtl. nachtei-
lige Einwirkung auf die Gewässer so gering wie möglich zu halten.  







 
- 3 - 


15. Auch die endgültige Stilllegung oder der Übergang einer Abwasserbehandlungsanlage auf einen 
anderen Eigentümer ist mitteilungspflichtig. 


16. Alle baulichen und technischen Änderungen im Betrieb, welche sich auf Menge und Beschaffen-
heit der Abwässer auswirken, sind der unteren Wasserbehörde anzuzeigen. Die Anzeige sollte 
möglichst frühzeitig erfolgen, spätestens jedoch vier Wochen vor Durchführung der Änderung. 


Alle weiteren Nebenbestimmungen meines ursprünglichen Bescheids aus dem Jahr 1996 sind 
ansonsten weiterhin vollinhaltlich gültig ! 
 
 
 
Hinweise: 
 
1. Die Unterhaltungspflicht für die mit diesem Bescheid genehmigten Anlagen in und an fließenden 


Gewässern obliegt dem Erlaubnisinhaber. Auftretende Missstände sind ordnungsgemäß zu besei-
tigen. 


2. Der Erlaubnisinhaber haftet für Schäden am Gewässer, die bei oder infolge der Durchführung 
dieses Vorhabens entstehen. 


3. Dieser Bescheid steht unter dem Vorbehalt des § 13 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), dass 
nachträglich Maßnahmen für die Beobachtung der Gewässerbenutzung und ihrer Folgen ange-
ordnet werden können. 


4. Die wasserrechtliche Erlaubnis ergeht unbeschadet der Rechte Dritter. 


5. Die Rechtsverhältnisse des bürgerlichen Rechts werden durch diesen Wasserrechtsbescheid 
nicht berührt. Die Verpflichtung zum Einholen von Genehmigungen, Bewilligungen, Erlaubnissen 
oder Zustimmungen ist durch die Erteilung dieses Bescheides nicht aufgehoben. 


 
 
 
Befristung: 
 
Die Erlaubnis ist bis zum 31.12.2036 befristet. 
 
Die Befristung ist erfolgt, da davon auszugehen ist, dass die Anlagen erfahrungsgemäß nur einen 
begrenzten Zeitraum einwandfrei funktionieren und nach Fristablauf an die technische Weiterentwick-
lung angepasst werden müssen. 
 
Eine Verlängerung ist rechtzeitig, etwa zwölf Monate vor Fristablauf, bei mir zu beantragen. 
 
 
 
Begründung 
 
Mit Schreiben vom 04.04.2016 stellten Sie bei mir einen Antrag, das im Bereich des Sportcenters 
„Shangrila“ anfallende Niederschlagswasser über Filtersäcke in den Straßeneinläufen zu reinigen und 
anschließend weiterhin gedrosselt in die Schwelme einzuleiten. Die Einleitung wurde von mir erstma-
lig mit Bescheid vom 17.10.1996 unter gleichem Aktenzeichen erstmalig genehmigt. 
 
Nach Ausübung meines Bewirtschaftungsermessens für die Gewässer bestehen gegen die Erteilung 
der Erlaubnis keine Bedenken. 
 
Grundsätzlich gilt gemäß § 27 WHG, dass oberirdische Gewässer so zu bewirtschaften sind, dass 
 


1. eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustandes vermieden wird 
(Verschlechterungsverbot)  
und 
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2. ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten und erreicht wird (Verbes-
serungsgebot). 


 
Diese Bewirtschaftungsziele gelten sinngemäß auch für oberirdische Gewässer, die als erheblich 
verändert eingestuft wurden. 
 
Die von Ihnen beantragte Abwassereinleitung beeinflusst grundsätzlich den ökologischen Zustand / 
das ökologische Potential des Wasserkörpers, was u.a. daran liegt, dass mit dem Niederschlagswas-
ser von den verkehrlich genutzten Flächen diverse Schadstoffe wie Metalle, Öle, etc., die insbeson-
dere an den abfiltrierbaren Feinstpartikeln angelagert sind, abgeleitet werden. 
 
Aus diesem Grunde sind in Nordrhein-Westfalen Anforderungen an die Niederschlagsentwässerun-
gen durch den sog. Trennerlass1.) vom 26.05.2004 als allgemein anerkannte Regen der Abwasser-
technik eingeführt worden und damit rechtlich verbindlich. Daneben ist insbesondere die Oberflä-
chengewässerverordnung zu beachten. 
 
Jede Einleitung von Abwasser muss demzufolge mindestens an die Regeln der Technik angepasst 
werden, um in der Summe aller Einleitungen die Bewirtschaftungsziele und damit einen guten ökolo-
gischen Zustand bzw. ein gutes ökologisches Potential des Gewässers zu erreichen. Wenn es zur 
Erreichung der Bewirtschaftungsziele erforderlich ist, können die Emissionsanforderungen des Tren-
nerlasses auch verschärft werden.  
 
Ein Einleiten von unbehandeltem Niederschlagswasser von den befestigten verkehrlich genutzten 
Flächen würde diesen Bewirtschaftungszielen widersprechen.  Aus diesem Grunde wurde hier die 
Vorbehandlung der belasteten Parkplatzflächen beantragt. Durch das Niederschlagswasserbehand-
lungssystem (hier: Filtersäcke) wird den Bewirtschaftungszielen entsprochen und für das Gewässer 
die Einhaltung der o.g. Ziele erreicht. 
 
Weitere Auflagen wurden im erforderlichen Umfang in den obigen Nebenbestimmungen berücksich-
tigt.  Unter Berücksichtigung der o.a. Nebenbestimmungen stehen dem Vorhaben Versagensgründe 
nicht entgegen. 
------------------------- 
1.) „Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren“, RdErl. d. MUNLV - IV-9 031 001 2104 - vom 
26.05.2004 
 
 
 
Kostenentscheidung: 
 
Für diese Genehmigung ist gemäß Gebührengesetz NW (GebG NW) in Verbindung mit der Allgemei-
nen Verwaltungsgebührenordnung (AVwGebO NW) eine Gebühr von 
 


500,00 € 
 
zu entrichten. Die Gebühr berechnet sich dabei wie folgt: 
 
Für die Entscheidung über den Bau und den Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage nach § 57 (2) LWG ist gemäß § 11 
GebG NW in Verbindung mit der Tarifstelle 28.1.5.4 AVwGebO NW  eine Gebühr von 


300,00 € 


zu entrichten. Diese berechnet sich nach dem Baukostenwert von 436,37 € wie folgt: 


für die ersten 50.000 € des Baukostenwertes: 2 % des Baukostenwertes 
      463,37 € x 2 % = 9,27 € 
      mindestens jedoch 300 € 
 
Für die wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 WHG ist gemäß § 11 des GebG NW in Verbindung mit Tarifstelle 28.1.2.1 
AVwGebO NW eine Gebühr von 


200,00 € 
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zu entrichten. Diese berechnet sich wie folgt: 


0,1 % vom Wert der Gewässerbenutzung, hier: 
bis zu einer Höchstmenge von 0,02 m3/sec.   1.000,00 €/Jahr = 20.000,00 € 


20.000,00 € X 0,1 % = 20,00 € 
mindestens jedoch 200,00 € 


 
Der Betrag ist nach Bekanntgabe dieses Bescheides sofort fällig und spätestens innerhalb eines Mo-
nats auf eines der auf Seite 1 dieses Schreibens unten aufgeführten Konten der Kreiskasse zu über-
weisen. Es empfiehlt sich, den beigefügten Überweisungsträger zu benutzen. 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsge-
richt Arnsberg, Jägerstraße 1 in 59821 Arnsberg, erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erheben. Die Klage kann auch in elektroni-
scher Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – eingereicht 
werden. 


 


Hinweise 


Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. Falls die Frist 
durch einen von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, würde dessen Verschulden Ihnen 
zugerechnet werden. 


Bitte beachten Sie bei der elektronischen Klageerhebung die besonderen Vorschriften. Wenden Sie 
sich hierzu ggf. an das für Sie zuständige Verwaltungsgericht. 


Für Fragen zu diesem Bescheid steht Ihnen die Sachbearbeiterin/der Sachbearbeiter unter der oben 
aufgeführten Telefonnummer gern zur Verfügung. Ich empfehle Ihnen, vor einer Klage immer zuerst 
die Rücksprachemöglichkeit zu nutzen, da sich auf diesem Weg unnötige Kosten vermeiden lassen. 
Bitte beachten Sie dabei, dass sich die Klagefrist durch die Rücksprache nicht verlängert. 
 
 
Hochachtungsvoll 
Im Auftrag 
 
 
 
 
F l e n d e r 
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Rechtsgrundlagen 
 


WHG 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -WHG-) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl I. S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.08.2016 
(BGBl. I S. 1972), 


LWG 
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz -LWG-) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559/SGV. NRW. 77) 


ZustVU  
Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 267 / SGV. NRW. 
282) 


GebG NRW  
Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) vom 23.08.1999 (GV. NRW. S. 
524/SGV. NRW. 2011), zuletzt geändert am 02.10.2014 (GV. NRW. S. 622) 


AVwGebO NRW 
Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (AVerwGebO NRW) 
vom 03.07.2001 (GV. NRW. S. 262/SGV.NRW. 2011), zuletzt geändert am 05.07.2016 (GV. NRW. S. 
540) 


VwVfG NRW 
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG.NRW) vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602/SGV. NRW. 2010), zuletzt geändert am 20.05.2014 (GV. NRW. S. 294) 
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NBK Bestandsaufnahme


A 817
Blatt 1 Anlage 1 und 2


Stadtteil / Ortsteil
Gauß- Krüger- Koordinaten 25 88 285 Rechtswert


56 84 297 Hochwert
Einleitung ins Grundwasser  Nein
Einleitung ins Gewässer / Name


27364
Wasserrechtliche Erlaubnis / Aktenzeichen 61/61-30-01-701
Wasserrechtliche Erlaubnis / befristet bis 31.12.2016


20,80 l/s


Merkmale der angeschlossenen Fläche


0,826 ha
Fläche kanalisiertes Gebiet A_E,k 0,826 ha
Befestigte Fläche  A_E,b 0,700 ha
Kategorie nach Trennerlass II
Einwohnerzahl - Personen
Straßenart Parkplatz, Zufahrt / Sackgasse
durchschn. tägliche Verkehrsstärke DTV 2.412 m² < 300 KFZ/Tag
Schutzzonen im Einzugsgebiet Keine


Entwässerungssituation


Entwässerungssystem Trennsystem, Regenwasserkanal
NW- Anlage


Beurteilung Entwässerungssituation


Nein
DWA M 153


Erforderliche Maßnahme Keine
Geschätzte Kosten Keine
Priorität


Bemerkung


Merkmale der Einleitungsstelle


Ordnungsnummer gem, 4.3. VV ABK
Einleitstellennummer / Name / Aktenzeichen
Lageplannummer NBK


Schwelm – Vörfken


Schwelme
Flussgebietskennzahl


Einleitmengen


Fläche Abwasserentsorgungsgebiet A_E


Netzteilnummer gem. Netzanzeige


Das Regenwasser der Zufahrt und 
Parkplätze rechts wird durch einen 
Koaleszenzabscheider gereinigt. 
Das gesamte anfallende Regenwas-
ser wird in einem als Teich angeleg-
ten Regenrückhaltebecken durch 
eine mechanische Drossel (Hydro-
Slide) auf 20 l/s gedrosselt.


Schmutzfrachtberechnung
Immissionsbetrachtung
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A 817
Gebietsdaten
Stadtteil / Ortsteil Schwelm – Vörfken


A_E 0,826 ha


A_E,k 0,826 ha


A_E,b 0,700 ha


Einleitung / Einschätzung
Erosion Nein


Nein


Einleitungsmenge 20,800 l/s


Situation Nicht kritisch


Gewässerdaten
Name


Trennerlass
Gewerbe Ja


Art


Wohneinheiten -


Einwohner -


DTV < 300 KFZ /d 2.412 m²


Kategorie II


Behandlungspflichtig Ja


Bauwerksdaten (Behandlung)


 


Erlaubnisbescheid
 Aktenzeichen 61/61-30-01-701


gültig bis 31.12.2016


Einleitungsstelle


Einleitung im Quellbe-
reich


Schwelme


Sport-und Fitness-
center


Das Regenwasser der Zufahrt und Park-
plätze rechts wird durch einen Koales-
zenzabscheider gereinigt. 


Das gesamte anfallende Regenwasser 
wird in einem als Teich angelegten Re-
genrückhaltebecken durch eine mechani-
sche Drossel (Hydro-Slide) auf 20 l/s ge-
drosselt.


Massstab ca 1:3100








NBK Bestandsaufnahme


Merkmale der Einleitungsstelle


Ordnungsnummer gem, 4.3. VV ABK


Einleitstellennummer / Name / Aktenzeichen A 801


Lageplannummer NBK Anlage  K1 u. K2


Stadtteil / Ortsteil Schwelm


Gauß- Krüger- Koordinaten 25 91 004 Rechtswert


56 85 844 Hochwert


Einleitung ins Grundwasser Nein


Einleitung ins Gewässer / Name Namenloses Gewässer


Flussgebietskennzahl


Wasserrechtliche Erlaubnis / Aktenzeichen 54.7-4.1.3/954024/10.98


Wasserrechtliche Erlaubnis / befristet bis 31.07.2019


Einleitmengen 734,00 l/s


Merkmale der angeschlossenen Fläche


Fläche Abwasserentsorgungsgebiet A_E 5,016 ha


Fläche kanalisiertes Gebiet A_E,k 4,013 ha


Befestigte Fläche A_E,b 4,013 ha


Kategorie nach Trennerlass II


Einwohnerzahl 282 Personen


Straßenart


durchschn. tägliche Verkehrsstärke DTV 5875 m² < 300 KFZ / Tag


Straßenfläche 0 300 - 2000 KFZ / Tag


Schutzzonen im Einzugsgebiet Keine


Entwässerungssituation


Netzteilnummer gem. Netzanzeige Trennsystem, Regenwasserkanal


Entwässerungssystem


NW- Anlage


Beurteilung Entwässerungssituation


Schmutzfrachtberechnung Nein


Immissionsbetrachtung DWA M 153


Erforderliche Maßnahme ( Geplant ) Zentrale Regenwasserbehandlungsanlage 


Filter-Pex  der Firma Pecher
Geschätzte Kosten ca. 140.000,00 €
Priorität


Bemerkung


Anliegerstraße
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Grimm

Textbox

6172-30-01-771



Grimm

Textbox

31.12.2035



Grimm

Textbox

40,00





















Einleitungsstelle A 801


Stadtteil / Ortsteil Schwelm


A_E 5,016 ha


A_E,k 4,01 ha


A_E,b 4,01 ha


Erosion Nein


Einleitung im Quellbe- Nein


reich


Einleitungsmenge 734,00 l/s


Situation Nicht kritisch


Name Namenloses 


Gewässer


Gewerbe Nein


Art


Wohneinheiten 44


Einwohner 282


DTV < 300 KFZ /d 5875 m²


DTV > 300 KFZ /d 0 m²


Kategorie II


Behandlungspflichtig Ja


Geplant : Zentrale Regenwasser-


behandlungsanlage Filter-Pex  der 


Firma  Pecher


Aktenzeichen    54.7-4.1.3/954024/10.98


gültig bis 31.07.2019


Einleitung / Einschätzung
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Gewässerdaten


Gebietsdaten


Trennerlass


Bauwerksdaten (Behandlung)


Erlaubnisbescheid








 


 
Ennepe-Ruhr-Kreis  


Der Landrat 
 


 


Kreisverwaltung   Postfach 420   58317 Schwelm Hauptstraße 92 
 58332 Schwelm 
 
 
 


 
Städt. Spk. Schwelm IBAN DE72454515550000000141 BIC WELADED1SLM 
Sparkasse Witten IBAN DE68452500350000009696 BIC WELADED1WTN 
Postbank Dortmund IBAN DE72440100460018141465 BIC PBNKDEFF 


Sprechstunden: Mo-Fr 8-12, Do 14-16 Uhr 
Straßenverkehrsamt Schwelm: Mo 7-15, Di-Mi 7-12, Do 7-18, Fr 7-12 Uhr 
Straßenverkehrsamt Witten: Mo 7-15, Di 7-18, Mi-Fr 7-12 Uhr   


 


 
 
Technische Betriebe Schwellm AÖR Fachbereich Bau, Umwelt,  
Postfach 626 Vermessung und Kataster 
58319 Schwelm Wasserwirtschaft 
 
 Auskunft: Herr Gilsbach 
 Zimmer: 430 
 Telefon: 02336/932336 
 Telefax: 02336/9312336 
 E-Mail: A.Gilsbach@en-kreis.de 
 
Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Aktenzeichen Datum 
06.04.2016  ALT: 61/61-30-01-771 14.09.2016 
        NEU: 61/2-30-01-1355 
 
 
Wasserrecht 


Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Bereich des Wohngebietes „Brunnen“ in Schwelm in 
die nördliche Schwelme und Behandlung der belasteten Niederschlagswässer der Verkehrsflächen-
flächen (Auslass A 802) 
 
Grundstück: Gemarkung Schwelm, Flur 7, verschiedene Flurstücke 
 
 
 


1. Änderungsbescheid 
 
 
Gemäß § 57 (2) Landeswassergesetz (LWG) genehmige ich Ihnen hiermit den Einbau und den Be-
trieb von geotextilen Filterelementen der Fa. Paul Schreck (vertrieben über die Fa. Weischer) zur 
Reinigung der in einem Teilbereich des Wohngebietes „Brunnen“ anfallenden Niederschlagswässer 
der Verkehrsflächen. 
 
Gleichzeitig verlängere ich Ihnen hiermit die bestehende Einleitungserlaubnis gemäß § 8 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) zur Einleitung der vorgenannten Niederschlagswässer in die nördliche 
Schwelme bis zum 
 


31.12.2036 
 
Rechtsgrundlage sind die §§ 8 bis 13, 18 Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit §§ 43, 44, 45 
und 93, des Landeswassergesetzes Nordrhein-Westfalen, der Zuständigkeitsverordnung Umwelt-
schutz, § 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Nordrhein-Westfalen. 
 
Folgende Planunterlagen sind – zusätzlich zu den Planunterlagen des Erst-Antrags - Bestand-
teil dieses Änderungsbescheides: 
 
1. Antragsschreiben der Technischen Betriebe Schwelm vom 06.04.2015. 
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2. Erläuterungsbericht des Ingenieurbüros Sonnenburg (Duisburg) vom 22.03. 2016 zum Vorhaben, 
hierin: 


- Beschreibung des Reinigungssystems der Fa. Paul Schreck, 
- Übersichtsplan (Maßstab 1:5.000), 
- Lageplan Stationierung (Maßstab 1:1.000), 
- Lageplan der befestigten Flächen(Maßstab 1:000), 
- Lageplan Kanalisation (Maßstab 1:1.000). 


 
 
 
Nebenbestimmungen 


Allgemeine Nebenbestimmungen 


1. Die Nachrüstung der Entwässerungsanlagen ist innerhalb von 1 Jahr ab Rechtswirksamkeit die-
ses Bescheides abzuschließen. Ansonsten erlischt diese Genehmigung. 


2. Die Fertigstellung der Maßnahme ist mir mitzuteilen. 


3. Besonderheiten bei der Durchführung der Baumaßnahme, z.B. notwendige Umplanungen, sind 
mir mitzuteilen. 


4. Der Bau und der Betrieb der Entwässerungsanlage hat nach den geprüften Antragsunterlagen zu 
erfolgen. 


5. Außer dem zugelassenen Abwasser dürfen keine Stoffe eingeleitet werden, die geeignet sind, 
den biologischen, chemischen und physikalischen Zustand des Gewässers nachteilig zu beein-
flussen. 


6. Die Anlage ist jederzeit in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand zu erhalten. 
Dazu gehört insbesondere die regelmäßige Wartung mit Feststellung des baulichen Zustands, die 
unaufgeforderte Beseitigung von Ablagerungen, Verstopfungen und eingetretenen Schäden oder 
Missständen. 


7. Die Auferlegung weitergehender Auflagen zur Anpassung der Anlage an den Stand der Technik 
bleibt vorbehalten. 


8. Der Erlaubnisinhaber hat mir alle Veränderungen rechtlicher und technischer Art der in den Unter-
lagen dargestellten Anlagen und Auswirkungen, die mit der Benutzung zusammenhängen, unver-
züglich mitzuteilen. 


9. Den Mitarbeitern der zuständigen Behörde ist zur Erfüllung der Aufsichtspflicht jederzeit Zugang 
zu allen Anlagenteilen zu gestatten. 


Nebenbestimmungen zum Betrieb des Reinigungssystems der Firma Paul Schreck 


10. Die Wartung des Reinigungssystems hat nach den Herstellerangaben zu erfolgen. 


11. Der Betrieb, die Wartung und die Instandhaltung der Anlage hat nach der mir mit Datum 
15.06.2016 vorgelegten Betriebsanweisung zu erfolgen. 


12. Für das Reinigungssystem ist ein Betriebstagebuch zu führen, in das alle Wartungs-, Reparatur- 
und sonstigen Arbeiten an der Anlage sowie Betriebsstörungen, Ausfallzeiten u.ä. unter Datums- 
und Uhrzeitangabe einzutragen sind. Auch der Verbleib der auszufahrenden Abwasserschlämme 
ist hierin zu vermerken.  


13. Die Betriebstagebücher sind mindestens drei Jahre lang nach der letzten Eintragung aufzubewah-
ren und den zuständigen Behörden auf Verlangen zur Einsichtnahme vorzulegen. 


14. Jede Stilllegung oder der Ausfall einer Abwasserbehandlungsanlage oder von Teilen oder Einrich-
tungen derselben ist, unabhängig vom Anlass der Stilllegung / des Ausfalls, der genehmigenden 
Behörde unverzüglich mitzuteilen. Gleichzeitig sind Maßnahmen zu treffen, um eine evtl. nachtei-
lige Einwirkung auf die Gewässer so gering wie möglich zu halten.  
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15. Auch die endgültige Stilllegung oder der Übergang einer Abwasserbehandlungsanlage auf einen 
anderen Eigentümer ist mitteilungspflichtig. 


16. Alle baulichen und technischen Änderungen im Betrieb, welche sich auf Menge und Beschaffen-
heit der Abwässer auswirken, sind der unteren Wasserbehörde anzuzeigen. Die Anzeige sollte 
möglichst frühzeitig erfolgen, spätestens jedoch vier Wochen vor Durchführung der Änderung. 


Alle weiteren Nebenbestimmungen meines ursprünglichen Bescheids aus dem Jahr 1996 sind 
ansonsten weiterhin vollinhaltlich gültig ! 
 
 
 
Hinweise: 
 
1. Die Unterhaltungspflicht für die mit diesem Bescheid genehmigten Anlagen in und an fließenden 


Gewässern obliegt dem Erlaubnisinhaber. Auftretende Missstände sind ordnungsgemäß zu besei-
tigen. 


2. Der Erlaubnisinhaber haftet für Schäden am Gewässer, die bei oder infolge der Durchführung 
dieses Vorhabens entstehen. 


3. Dieser Bescheid steht unter dem Vorbehalt des § 13 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), dass 
nachträglich Maßnahmen für die Beobachtung der Gewässerbenutzung und ihrer Folgen ange-
ordnet werden können. 


4. Die wasserrechtliche Erlaubnis ergeht unbeschadet der Rechte Dritter. 


5. Die Rechtsverhältnisse des bürgerlichen Rechts werden durch diesen Wasserrechtsbescheid 
nicht berührt. Die Verpflichtung zum Einholen von Genehmigungen, Bewilligungen, Erlaubnissen 
oder Zustimmungen ist durch die Erteilung dieses Bescheides nicht aufgehoben. 


 
 
 
Befristung: 
 
Die Erlaubnis ist bis zum 31.12.2036 befristet. 
 
Die Befristung ist erfolgt, da davon auszugehen ist, dass die Anlagen erfahrungsgemäß nur einen 
begrenzten Zeitraum einwandfrei funktionieren und nach Fristablauf an die technische Weiterentwick-
lung angepasst werden müssen. 
 
Eine Verlängerung ist rechtzeitig, etwa zwölf Monate vor Fristablauf, bei mir zu beantragen. 
 
 
 
Begründung 
 
Mit Schreiben vom 06.04.2016 stellten Sie bei mir einen Antrag, das in einem Teilbereich des Wohn-
gebietes „Brunnen“ anfallende Niederschlagswasser über Filtersäcke in den Straßeneinläufen zu rei-
nigen und anschließend weiterhin in die Schwelme einzuleiten. Die Einleitung wurde von mir erstma-
lig mit Bescheid vom 21.09.1998 unter dem Aktenzeichen 61/61-30-01-771 erstmalig genehmigt. Da 
unter dem gleichen Aktenzeichen auch die Erlaubnis für den Auslass A 801 genehmigt wurde, wird 
mit diesem Änderungsbescheid der hier in Frage kommenden Einleitungsstelle A 802 eine eigenes 
Aktenzeichen zugeteilt. 
 
Nach Ausübung meines Bewirtschaftungsermessens für die Gewässer bestehen gegen die Erteilung 
der Erlaubnis keine Bedenken. 
 
Grundsätzlich gilt gemäß § 27 WHG, dass oberirdische Gewässer so zu bewirtschaften sind, dass 
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1. eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustandes vermieden wird 
(Verschlechterungsverbot)  
und 


2. ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten und erreicht wird (Verbes-
serungsgebot). 


 
Diese Bewirtschaftungsziele gelten sinngemäß auch für oberirdische Gewässer, die als erheblich 
verändert eingestuft wurden. 
 
Die von Ihnen beantragte Abwassereinleitung beeinflusst grundsätzlich den ökologischen Zustand / 
das ökologische Potential des Wasserkörpers, was u.a. daran liegt, dass mit dem Niederschlagswas-
ser von den verkehrlich genutzten Flächen diverse Schadstoffe wie Metalle, Öle, etc., die insbeson-
dere an den abfiltrierbaren Feinstpartikeln angelagert sind, abgeleitet werden. 
 
Aus diesem Grunde sind in Nordrhein-Westfalen Anforderungen an die Niederschlagsentwässerun-
gen durch den sog. Trennerlass1.) vom 26.05.2004 als allgemein anerkannte Regen der Abwasser-
technik eingeführt worden und damit rechtlich verbindlich. Daneben ist insbesondere die Oberflä-
chengewässerverordnung zu beachten. 
 
Jede Einleitung von Abwasser muss demzufolge mindestens an die Regeln der Technik angepasst 
werden, um in der Summe aller Einleitungen die Bewirtschaftungsziele und damit einen guten ökolo-
gischen Zustand bzw. ein gutes ökologisches Potential des Gewässers zu erreichen. Wenn es zur 
Erreichung der Bewirtschaftungsziele erforderlich ist, können die Emissionsanforderungen des Tren-
nerlasses auch verschärft werden.  
 
Ein Einleiten von unbehandeltem Niederschlagswasser von den befestigten verkehrlich genutzten 
Flächen würde diesen Bewirtschaftungszielen widersprechen.  Aus diesem Grunde wurde hier die 
Vorbehandlung der belasteten Verkehrsflächen beantragt. Durch das Niederschlagswasserbehand-
lungssystem (hier: Filtersäcke) wird den Bewirtschaftungszielen entsprochen und für das Gewässer 
die Einhaltung der o.g. Ziele erreicht. 
 
Weitere Auflagen wurden im erforderlichen Umfang in den obigen Nebenbestimmungen berücksich-
tigt.  Unter Berücksichtigung der o.a. Nebenbestimmungen stehen dem Vorhaben Versagensgründe 
nicht entgegen. 
------------------------- 
1.) „Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren“, RdErl. d. MUNLV - IV-9 031 001 2104 - vom 
26.05.2004 
 
 
 
Kostenentscheidung: 
 
Für diese Genehmigung ist gemäß Gebührengesetz NW (GebG NW) in Verbindung mit der Allgemei-
nen Verwaltungsgebührenordnung (AVwGebO NW) eine Gebühr von 
 


500,00 € 
 
zu entrichten. Die Gebühr berechnet sich dabei wie folgt: 
 
Für die Entscheidung über den Bau und den Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage nach § 57 (2) LWG ist gemäß § 11 
GebG NW in Verbindung mit der Tarifstelle 28.1.5.4 AVwGebO NW  eine Gebühr von 


300,00 € 


zu entrichten. Diese berechnet sich nach dem Baukostenwert von 926,74 € wie folgt: 


für die ersten 50.000 € des Baukostenwertes: 2 % des Baukostenwertes 
      926,74 € x 2 % = 18,53 € 
      mindestens jedoch 300 € 
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Für die wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 WHG ist gemäß § 11 des GebG NW in Verbindung mit Tarifstelle 28.1.2.1 
AVwGebO NW eine Gebühr von 


200,00 € 


0,1 % vom Wert der Gewässerbenutzung, hier: 
bis zu einer Höchstmenge von 0,02 m3/sec.   1.000,00 €/Jahr = 20.000,00 € 


20.000,00 € X 0,1 % = 20,00 € 
mindestens jedoch 200,00 € 


 
Der Betrag ist nach Bekanntgabe dieses Bescheides sofort fällig und spätestens innerhalb eines Mo-
nats auf eines der auf Seite 1 dieses Schreibens unten aufgeführten Konten der Kreiskasse zu über-
weisen. Es empfiehlt sich, den beigefügten Überweisungsträger zu benutzen. 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsge-
richt Arnsberg, Jägerstraße 1 in 59821 Arnsberg, erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erheben. Die Klage kann auch in elektroni-
scher Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – eingereicht 
werden. 


 


Hinweise 
Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. Falls die Frist 
durch einen von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, würde dessen Verschulden Ihnen 
zugerechnet werden. 


Bitte beachten Sie bei der elektronischen Klageerhebung die besonderen Vorschriften. Wenden Sie 
sich hierzu ggf. an das für Sie zuständige Verwaltungsgericht. 


Für Fragen zu diesem Bescheid steht Ihnen die Sachbearbeiterin/der Sachbearbeiter unter der oben 
aufgeführten Telefonnummer gern zur Verfügung. Ich empfehle Ihnen, vor einer Klage immer zuerst 
die Rücksprachemöglichkeit zu nutzen, da sich auf diesem Weg unnötige Kosten vermeiden lassen. 
Bitte beachten Sie dabei, dass sich die Klagefrist durch die Rücksprache nicht verlängert. 
 
 
Hochachtungsvoll 
Im Auftrag 
 
 
 
 
F l e n d e r 







 
- 6 - 


 
Rechtsgrundlagen 
 


WHG 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -WHG-) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl I. S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.08.2016 
(BGBl. I S. 1972), 


LWG 
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz -LWG-) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559/SGV. NRW. 77) 


ZustVU  
Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 267 / SGV. NRW. 
282) 


GebG NRW  
Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) vom 23.08.1999 (GV. NRW. S. 
524/SGV. NRW. 2011), zuletzt geändert am 02.10.2014 (GV. NRW. S. 622) 


AVwGebO NRW 
Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (AVerwGebO NRW) 
vom 03.07.2001 (GV. NRW. S. 262/SGV.NRW. 2011), zuletzt geändert am 05.07.2016 (GV. NRW. S. 
540) 


VwVfG NRW 
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG.NRW) vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602/SGV. NRW. 2010), zuletzt geändert am 20.05.2014 (GV. NRW. S. 294) 
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NBK Bestandsaufnahme


A 818
Blatt 1 Anlage 1 und 2


Stadtteil / Ortsteil
Gauß- Krüger- Koordinaten 25 89 257 Rechtswert


56 82 927 Hochwert
Einleitung ins Grundwasser Ja
Einleitung ins Gewässer / Name


27364
Wasserrechtliche Erlaubnis / Aktenzeichen 61/61-30-01-742
Wasserrechtliche Erlaubnis / befristet bis bis auf Widerruf


21,00 l/s
2,90 l/s


Merkmale der angeschlossenen Fläche


0,146 ha
Fläche kanalisiertes Gebiet A_E,k 0,146 ha
Befestigte Fläche  A_E,b 0,146 ha
Kategorie nach Trennerlass I
Einwohnerzahl geschätzt : 50 Personen
Straßenart Nur Dachflächen angeschlossen
durchschn. tägliche Verkehrsstärke DTV - < 300 KFZ/Tag
Schutzzonen im Einzugsgebiet Keine


Entwässerungssituation


Entwässerungssystem Trennsystem, Regenwasserkanal
NW- Anlage


Beurteilung Entwässerungssituation


Nein
DWA M 153


Erforderliche Maßnahme Keine
Geschätzte Kosten Keine
Priorität


Bemerkung


Merkmale der Einleitungsstelle


Ordnungsnummer gem, 4.3. VV ABK
Einleitstellennummer / Name / Aktenzeichen
Lageplannummer NBK


Schwelm


Unbenannter Bach ( Wasserlauf 2. 
Ordnung)


Flussgebietskennzahl


Einleitmengen in das Grundwasser
Einleitmengen in den Bach


Fläche Abwasserentsorgungsgebiet A_E


Netzteilnummer gem. Netzanzeige


Das Regenwasser der Straße und 
der befestigten Wege und Plätze 
wird in den Mischwasserkanal gelei-
tet.
Das Regenwasser von Dachflächen 
wird in Rigolen bzw. einen Teich 
eingeleitet. Nicht versickertes Re-
genwasser fließt in dem benachbar-
ten Graben ab.


Schmutzfrachtberechnung
Immissionsbetrachtung
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A 818
Gebietsdaten
Stadtteil / Ortsteil Schwelm


A_E 0,146 ha


A_E,k 0,146 ha


A_E,b 0,146 ha


Einleitung / Einschätzung
Erosion Nein


Nein


Einleitungsmenge 21,000 l/s  Rigole


Einleitungsmenge 2,900 l/s  Bach


Situation Nicht kritisch


Gewässerdaten
Name


Trennerlass
Gewerbe Nein


Art -


Wohneinheiten 17


Einwohner 50


DTV < 300 KFZ /d -


Kategorie I


Nein


Bauwerksdaten (Behandlung)


 


Erlaubnisbescheid
Aktenzeichen 61/61-30-01-742


gültig bis bis auf Widerruf


Einleitungsstelle


Einleitung im 
Quellbereich


Unbenannter 
Bach ( Wasser-


lauf 2. Ordnung)


Behandlungspflich-
tig


Das Regenwasser der Straße und der befes-
tigten Wege und Plätze wird in den Misch-
wasserkanal geleitet.


Das Regenwasser von Dachflächen wird in 
Rigolen bzw. einen Teich eingeleitet. Nicht 
versickertes Regenwasser fließt in dem be-
nachbarten Graben ab.


Massstab ca 1:2500





































NBK Bestandsaufnahme


Merkmale der Einleitungsstelle


Ordnungsnummer gem, 4.3. VV ABK


Einleitstellennummer / Name / Aktenzeichen A 802


Lageplannummer NBK Anlage  K1 u. K2


Stadtteil / Ortsteil Schwelm


Gauß- Krüger- Koordinaten 25 91 146 Rechtswert


56 85 878 Hochwert


Einleitung ins Grundwasser Nein


Einleitung ins Gewässer / Name Namenloses Gewässer


Flussgebietskennzahl


Wasserrechtliche Erlaubnis / Aktenzeichen 61/61-30-01-771


Wasserrechtliche Erlaubnis / befristet bis 31.12.2018


Einleitmengen 20,00 l/s


Merkmale der angeschlossenen Fläche


Fläche Abwasserentsorgungsgebiet A_E 0,277 ha


Fläche kanalisiertes Gebiet A_E,k 0,160 ha


Befestigte Fläche A_E,b 0,160 ha


Kategorie nach Trennerlass II


Einwohnerzahl 0 Personen


Straßenart


durchschn. tägliche Verkehrsstärke DTV 925 m² < 300 KFZ / Tag


Straßenfläche 0 300 - 2000 KFZ / Tag


Schutzzonen im Einzugsgebiet Keine


Entwässerungssituation


Netzteilnummer gem. Netzanzeige Trennsystem, Regenwasserkanal


Entwässerungssystem


NW- Anlage


Beurteilung Entwässerungssituation


Schmutzfrachtberechnung Nein


Immissionsbetrachtung DWA M 153


Erforderliche Maßnahme ( Geplant ) Nachrüsten der Straßeneinläufe mit Filtersystem


der Fa. Paul Schreck
Geschätzte Kosten ca. 500,00 €
Priorität


Bemerkung


Anliegerstraße
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NBK Bestandsaufnahme


A 819
Anlage 1, Blatt 1 -3


Stadtteil / Ortsteil Winterberg
Gauß- Krüger- Koordinaten 25 91 338 Rechtswert


56 83 563 Hochwert
Einleitung ins Grundwasser Nein
Einleitung ins Gewässer / Name


273.64
Wasserrechtliche Erlaubnis / Aktenzeichen  
Wasserrechtliche Erlaubnis / befristet bis  


23 l/s


Merkmale der angeschlossenen Fläche


4,220 ha
Fläche kanalisiertes Gebiet A_E,k 4,220 ha
Befestigte Fläche  A_E,b 2,062 ha
Kategorie nach Trennerlass II
Einwohnerzahl 400 Personen
Straßenart Anliegerstraße
durchschn. tägliche Verkehrsstärke DTV 1.569 m² < 300 KFZ/Tag
Straßenfläche 4.713 m² 300 – 700 KFZ / Tag
Schutzzonen im Einzugsgebiet Keine


Entwässerungssituation


Entwässerungssystem Trennsystem, Regenwasserkanal
NW- Anlage


Beurteilung Entwässerungssituation


Nein
DWA M 153


Erforderliche Maßnahme NW- Anlage
Geschätzte Kosten, Netto ca. 450.000 €
Priorität sofort mit Erschließung Winterberg


Bemerkung


Merkmale der Einleitungsstelle


Ordnungsnummer gem, 4.3. VV ABK
Einleitstellennummer / Name / Aktenzeichen
Lageplannummer NBK


Graben oberhalb (südliche) Schwelme
Flussgebietskennzahl


Einleitmengen 


Fläche Abwasserentsorgungsgebiet A_E


Netzteilnummer gem. Netzanzeige


Retentionsbodenfilter - Sedimentati-
onsanlage mit nachgeschaltetem Fil-
terbecken aus 20 cm Oberboden auf 
60 cm Sand der Körnung 0/2 und Ein-
stau des Beckens mit 1015 m³ Spei-
cher.


Schmutzfrachtberechnung
Immissionsbetrachtung


Der Retentionsbodenfilter mit Trennbauwerk und Drosselbauwerk wird gleichzeitig mit 
der Erschließung des Baugebietes Winterberg erstellt.



Grimm

Typewriter

61/2-30-01-1309



Grimm

Typewriter



Grimm

Typewriter



Grimm

Typewriter



Grimm

Typewriter



Grimm

Typewriter



Grimm

Typewriter



Grimm

Typewriter

31.12.2034



Grimm

Typewriter



Grimm

Typewriter



Grimm

Rectangle



Grimm

Typewriter

25



Grimm

Typewriter
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A 819
Gebietsdaten
Stadtteil / Ortsteil Winterberg


A_E 4,220 ha


A_E,k 4,220 ha


A_E,b 2,062 ha


Einleitung / Einschätzung
Erosion Nein


Nein


Einleitungsmenge 23 l/s


Situation Nicht kritisch


Gewässerdaten
Name


Trennerlass
Gewerbe Nein


Art -


Wohneinheiten 51


Einwohner 400


DTV < 300 KFZ /d 1.569 m²


DTV > 300 KFZ /d 4.713 m²


Kategorie II


Behandlungspflichtig Ja


Bauwerksdaten (Behandlung)


 


Erlaubnisbescheid
 Aktenzeichen  


gültig bis  


Einleitungsstelle


Einleitung im Quellbe-
reich


Graben oberhalb 
(südliche) Schwelme


Retentionsbodenfilter - Sedimentati-
onsanlage mit nachgeschaltetem Fil-
terbecken aus 20 cm Oberboden auf 
60 cm Sand der Körnung 0/2 und 
Einstau des Beckens mit 1015 m³ 
Speicher.


 Maßstab ca. 1:5000












Einleitungsstelle A 802


Stadtteil / Ortsteil Schwelm


A_E 0277 ha


A_E,k 0,160 ha


A_E,b 0,160 ha


Erosion Nein


Einleitung im Quellbe- Nein


reich


Einleitungsmenge 20,00 l/s


Situation Nicht kritisch


Name Namenloses 


Gewässer


Gewerbe Nein


Art


Wohneinheiten 0


Einwohner 0


DTV < 300 KFZ /d 925 m²


DTV > 300 KFZ /d 0 m²


Kategorie II


Behandlungspflichtig Ja


Geplant : Nachrüsten der Straßen-


einläufe mit Filtersystem der Fa. 


Paul Schreck


Aktenzeichen 61/61-30-01-771


gültig bis 31.12.2018


Bauwerksdaten (Behandlung)


Erlaubnisbescheid


Einleitung / Einschätzung
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Gewässerdaten


Gebietsdaten


Trennerlass
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NBK Bestandsaufnahme


A 820
Anlage 2, Blatt 1 und 2


Stadtteil / Ortsteil
Gauß- Krüger- Koordinaten 25 90 022 Rechtswert


56 80 229 Hochwert
Einleitung ins Grundwasser Nein
Einleitung ins Gewässer / Name Wupper


273.63919
Wasserrechtliche Erlaubnis / Aktenzeichen 61/2-30-01-446
Wasserrechtliche Erlaubnis / befristet bis 31.12.2032


39 l/s


Merkmale der angeschlossenen Fläche


0,659 ha
Fläche kanalisiertes Gebiet A_E,k 0,225 ha
Befestigte Fläche  A_E,b 0,215 ha
Kategorie nach Trennerlass II
Einwohnerzahl 13 Personen
Straßenart Anliegerstraße /Sackgasse
durchschn. tägliche Verkehrsstärke DTV < 300 KFZ/Tag
Schutzzonen im Einzugsgebiet Keine


Entwässerungssituation


Entwässerungssystem Trennsystem, Regenwasserkanal
NW- Anlage


Beurteilung Entwässerungssituation


Nein
DWA M 153


Erforderliche Maßnahme


Geschätzte Kosten 1.500,00 €
Priorität


Bemerkung


Merkmale der Einleitungsstelle


Ordnungsnummer gem, 4.3. VV ABK
Einleitstellennummer / Name / Aktenzeichen
Lageplannummer NBK


Beyenburg


Flussgebietskennzahl


Einleitmengen 


Fläche Abwasserentsorgungsgebiet A_E


Netzteilnummer gem. Netzanzeige


Reinigungssystem, Filter Firma Paul 
Schreck -Einbau geplant


Schmutzfrachtberechnung
Immissionsbetrachtung


Ausrüstung der Straßeneinläufe mit 
Filtern der Firma Paul Schreck Vlies- 
und Filtertechnik GmbH
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A 820


Gebietsdaten


Stadtteil / Ortsteil Beyenburg


A_E 0,659 ha


A_E,k 0,225 ha


A_E,b 0,215 ha


Einleitung / Einschätzung


Erosion Nein


Nein


Einleitungsmenge 39 l/s


Situation Nicht kritisch


Gewässerdaten


Name Wupper


Trennerlass


Gewerbe Nein


Art -


Wohneinheiten 7


Einwohner 13


DTV < 300


Kategorie II


Behandlungspflichtig Nein


Bauwerksdaten (Behandlung)


 


Erlaubnisbescheid


Aktenzeichen 61/2-30-01-446


gültig bis 31.12.2032


Einleitungsstelle


Einleitung im Quellbe-
reich


Ausrüstung von Straßensinkkästen 
mit Filtern der Firma Paul Schreck 
Vlies- und Filtertechnik GmbH


 Maßstab ca. 1:3200








NBK Bestandsaufnahme


Merkmale der Einleitungsstelle


Ordnungsnummer gem, 4.3. VV ABK


Einleitstellennummer / Name / Aktenzeichen A 803


Lageplannummer NBK Anlage  K1 u. K2


Stadtteil / Ortsteil Schwelm


Gauß- Krüger- Koordinaten 25 91 034 Rechtswert


56 85 815 Hochwert


Einleitung ins Grundwasser Nein


Einleitung ins Gewässer / Name Namenloses Gewässer


Flussgebietskennzahl


Wasserrechtliche Erlaubnis / Aktenzeichen 61/61-30-01-771


Wasserrechtliche Erlaubnis / befristet bis 31.12.2018


Einleitmengen 221,00 l/s


Merkmale der angeschlossenen Fläche


Fläche Abwasserentsorgungsgebiet A_E 3,224 ha


Fläche kanalisiertes Gebiet A_E,k 1,500 ha


Befestigte Fläche A_E,b 1,500 ha


Kategorie nach Trennerlass II


Einwohnerzahl 321 Personen


Straßenart


durchschn. tägliche Verkehrsstärke DTV 2970 m² < 300 KFZ / Tag


Straßenfläche 0 300 - 2000 KFZ / Tag


Schutzzonen im Einzugsgebiet Keine


Entwässerungssituation


Netzteilnummer gem. Netzanzeige Trennsystem, Regenwasserkanal


Entwässerungssystem Einleitung über Abscheider u. Bodenfilterbecken.


NW- Anlage Anschließend Versickerung in das


Grundwasser.


Beurteilung Entwässerungssituation


Schmutzfrachtberechnung Nein


Immissionsbetrachtung DWA M 153


Erforderliche Maßnahme Keine


Geschätzte Kosten Keine


Priorität


Bemerkung


Anliegerstraße
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Einleitungsstelle A 803


Stadtteil / Ortsteil Schwelm


A_E 3,224 ha


A_E,k 1,50 ha


A_E,b 1,50 ha


Erosion Nein


Einleitung im Quellbe- Nein


reich


Einleitungsmenge 221,00 l/s


Situation Nicht kritisch


Name Namenloses 


Gewässer


Gewerbe Nein


Art


Wohneinheiten 34


Einwohner 321


DTV < 300 KFZ /d 2970 m²


DTV > 300 KFZ /d 0 m²


Kategorie II


Behandlungspflichtig Ja


Einleitung über Abscheider u. 


Bodenfilterbecken. Anschließend 


Versickerung in das Grundwasser.


Aktenzeichen                  61/61-30-01-771


gültig bis 31.12.2018


Einleitung / Einschätzung
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Gewässerdaten


Gebietsdaten


Trennerlass


Bauwerksdaten (Behandlung)


Erlaubnisbescheid
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NBK Bestandsaufnahme


A 821
Anlage 1, Blatt 1 und 2


Stadtteil / Ortsteil
Gauß- Krüger- Koordinaten 25 89 617 Rechtswert


56 80 469 Hochwert
Einleitung ins Grundwasser Nein
Einleitung ins Gewässer / Name


273.63919
Wasserrechtliche Erlaubnis / Aktenzeichen 61/2-30-01-445
Wasserrechtliche Erlaubnis / befristet bis 31.12.2032


127 l/s


Merkmale der angeschlossenen Fläche


2,394 ha
Fläche kanalisiertes Gebiet A_E,k 1,178 ha
Befestigte Fläche  A_E,b 1,109 ha
Kategorie nach Trennerlass II
Einwohnerzahl 131 Personen
Straßenart Anliegerstraße /Sackgasse
durchschn. tägliche Verkehrsstärke DTV 4.008 m² < 300 KFZ/Tag
Straßenfläche 1.049 m² 300 – 2000 KFZ / Tag
Schutzzonen im Einzugsgebiet Keine


Entwässerungssituation


Entwässerungssystem Trennsystem, Regenwasserkanal
NW- Anlage


Beurteilung Entwässerungssituation


Nein
DWA M 153


Erforderliche Maßnahme


Geschätzte Kosten 20.000,00 €
Priorität


Bemerkung


Merkmale der Einleitungsstelle


Ordnungsnummer gem, 4.3. VV ABK
Einleitstellennummer / Name / Aktenzeichen
Lageplannummer NBK


Brambecke


Brambecke
Flussgebietskennzahl


Einleitmengen 


Fläche Abwasserentsorgungsgebiet A_E


Netzteilnummer gem. Netzanzeige


Reinigungssystem, Filter Firma Paul 
Schreck -Einbau geplant


Schmutzfrachtberechnung
Immissionsbetrachtung


Ausrüstung der Straßeneinläufe mit 
Filtern der Firma Paul Schreck Vlies- 
und Filtertechnik GmbH, sowie des 
Schachtbauwerkes 1948
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A 821
Gebietsdaten
Stadtteil / Ortsteil Brambecke


A_E 2,394 ha


A_E,k 1,178 ha


A_E,b 1,109 ha


Einleitung / Einschätzung
Erosion Nein


Nein


Einleitungsmenge 127 l/s


Situation Nicht kritisch


Gewässerdaten
Name Brambecke


Trennerlass
Gewerbe Nein


Art -


Wohneinheiten 51


Einwohner 131


DTV < 300 KFZ /d 4.008 m²


DTV > 300 KFZ /d 1.049 m²


Kategorie II


Behandlungspflichtig Ja


Bauwerksdaten (Behandlung)


 


Erlaubnisbescheid
 Aktenzeichen 61/2-30-01-445


gültig bis 31.12.2032


Einleitungsstelle


Einleitung im Quellbe-
reich


Ausrüstung von Straßensinkkästen 
mit Filtern der Firma Paul Schreck 
Vlies- und Filtertechnik GmbH


 Maßstab ca. 1:3200
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NBK Bestandsaufnahme


Merkmale der Einleitungsstelle


Einleitstellennummer / Name / Aktenzeichen A 804
Anlage 1-3 Blatt 1 -4


Stadtteil / Ortsteil
25 90 660 Rechtswert
56 87 240 Hochwert
25 90 723 Rechtswert
56 87 344 Hochwert


Einleitung ins Grundwasser Nein
Einleitung ins Gewässer / Name
Flussgebietskennzahl 276 889 112
Wasserrechtliche Erlaubnis / Aktenzeichen 54.1.14-II.954.6/93
Wasserrechtliche Erlaubnis / befristet bis 31.08.2014
Einleitmengen (in Regenrückhaltebecken) 3346 l/s


586 l/s
2760 l/s


Merkmale der angeschlossenen Fläche
Fläche Abwasserentsorgungsgebiet A_E 29,291 ha
Fläche kanalisiertes Gebiet A_E,k 26,243 ha
Befestigte Fläche  A_E,b 10,357 ha
Kategorie nach Trennerlass I, II, kleiner Bereich III
Einwohnerzahl 1106 Personen
Straßenart Überwiegend Neben-, und Anliegerstraßen


3.375 m² < 300 KFZ/Tag
Straßenfläche ca. 25.595 m² > 300 KFZ / Tag
Straßenfläche ca. 356 m² > 5000 KFZ / Tag
Schutzzonen im Einzugsgebiet Keine


Entwässerungssituation
Netzteilnummer gem. Netzanzeige
Entwässerungssystem Trennsystem, Regenwasserkanal
NW- Anlage
Beurteilung Entwässerungssituation
Schmutzfrachtberechnung Nein
Immissionsbetrachtung DWA M 153
Erforderliche Maßnahme RKB
Geschätzte Kosten 200.000,00 €
Priorität 2015


Bemerkung


Ordnungsnummer gem, 4.3. VV ABK


Lageplannummer NBK
Schwelm – Linderhausen


Gauß- Krüger- Koordinaten Drosselleitung


Gauß- Krüger- Koordinaten Notüberlauf


Krähenberger Bach


Drosselabfluss ( in Krähenberger Bach)
Notüberlauf (in den Krähenberger Bach)


durchschn. tägliche Verkehrsstärke DTV


Regenrückhaltebecken Linderhausen, 
Fettabscheider Gewerbefläche
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Einleitungsstelle A 804
Gebietsdaten
Stadtteil / Ortsteil Schwelm – Linderhausen


A_E 29,291 ha


A_E,k 26,243 ha


A_E,b 10,357 ha


Einleitung / Einschätzung
Erosion Nein


Nein


Einleitungsmenge 586 l/s


Situation Nicht kritisch


Name Krähenberger Bach


Trennerlass
Gewerbe Ja


Art


Wohneinheiten ca. 318 Gebäude


Einwohner 1106


DTV < 300 KFZ /d 3.375 m²


DTV > 300 KFZ /d 25.951 m²


Kategorie I, II, kleiner Bereich III


Ja


Bauwerksdaten (Behandlung)


 


Gewerbefläche : Gevelsberger Straße 97-99


 Aktenzeichen 54.1.14-II.954.6/93


gültig bis 31.08.2014


Übersichtsplan siehe auch
Anlage 1


Einleitung im 
Quellbereich


Gewässerdaten


Tierkörperverwertungsanl
age (mit eigener 
Kläranlage)


Behandlungspflichtig


Regenrückhaltebecken Linderhausen :


Das Niederschlagswasser wird im natürlichen 
Gefälle durch Rohrleitungen über 
Einleitungsbauwerke in den Bach eingeleitet. Die 
Einleitung erfolgt vom linken Ufer aus über dem 
Mittelwasser.


Regenwasser, das auf Verkehrsflächen der 
Tierkörperverwertungsanlage anfällt, wird über 
einen Fettabscheider geleitet und gereinigt. Das 
anfallende Spülwasser zur Reinigung der LKWs 
wird separat aufgefangen und in die firmeneigene 
Kläranlage geleitet und gereinigt.   


Erlaubnisbescheid


Massstab ca 1:11000





		Linderhausen

		Übersicht
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NBK Bestandsaufnahme


Merkmale der Einleitungsstelle


Ordnungsnummer gem, 4.3. VV ABK
Einleitstellennummer / Name / Aktenzeichen A 825
Lageplannummer NBK Blatt 1 Anlage 1 und 2
Stadtteil / Ortsteil Schwelm
Gauß- Krüger- Koordinaten 25 88 474 Rechtswert


56 84 400 Hochwert
UTM 32. Zone (ETRS89) 32 379 196 East


56 83 228 North
Einleitung ins Grundwasser  Nein
Einleitung ins Gewässer / Name Schwelme
Flussgebietskennzahl 27364
Wasserrechtliche Erlaubnis / Aktenzeichen -
Wasserrechtliche Erlaubnis / befristet bis -
Einleitmengen aktuell, n=1, 5 Minuten Regen 101,60 l/s


Merkmale der angeschlossenen Fläche


Fläche Abwasserentsorgungsgebiet A_E 0,547 ha
Fläche kanalisiertes Gebiet A_E,k 0,547 ha
Befestigte Fläche  A_E,b 0,547 ha
Kategorie nach Trennerlass II
Einwohnerzahl ca. 0 Personen
Straßenart Anliegerstraße, Zufahrt Gewerbe
durchschn. tägliche Verkehrsstärke DTV    > 300 KFZ/Tag
Schutzzonen im Einzugsgebiet Keine


Entwässerungssituation


Netzteilnummer gem. Netzanzeige
Entwässerungssystem Trennsystem, Regenwasserkanal
NW- Anlage


Beurteilung Entwässerungssituation


Schmutzfrachtberechnung Nein
Immissionsbetrachtung DWA M 153
Erforderliche Maßnahme


Geschätzte Kosten 9.000 €
Priorität 2016


Das Regenwasser der Straße wird 
durch 17 Straßensinkkästen aufge-
nommen. 


Ausrüstung der Straßeneinläufe mit
Filtern der Firma Paul Schreck Vlies 
und Filtertechnik GmbH, Einbau von 
ca. 18 Filtersäcken.
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Bemerkung * Die 17 Sinkkästen (incl. einem Dop-
pel- Sinkkasten Nr. 1) der Saarstra-
ße entwässern in die Schwelme. Sie 
werden unter einer Einleitungsstelle 
an der Stelle SSK Nr. 1 als Auslauf 
A 825 zusammengefasst. 


Die Einläufe der Straßensinkkästen 
(SSK) sind in Normalausführung 
500/500 mm, Klasse D400 nach DIN 
EN 124 DIN 19583 ausgeführt
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Einleitungsstelle A 825
Gebietsdaten
Stadtteil / Ortsteil Schwelm


A_E 0,547 ha


A_E,k 0,547 ha


A_E,b 0,547 ha


Einleitung / Einschätzung
Erosion Nein


Nein


Einleitungsmenge 101,600 l/s


Situation Nicht kritisch


Gewässerdaten
Name Schwelme


Trennerlass
Gewerbe Ja


Art Einzelhandel


Wohneinheiten 1


Einwohner 0


DTV > 300 KFZ /d Ja


Kategorie II


Behandlungspflichtig Ja


Bauwerksdaten (Behandlung)


 
Erforderliche Maßnahme


Erlaubnisbescheid
 Aktenzeichen -


gültig bis -


Maßstab ca. 1 7500


Einleitung im Quellbe-
reich


Das Regenwasser der Straße wird durch 
17 Straßensinkkästen aufgenommen. 


Ausrüstung der Straßeneinläufe mit
Filtern der Firma Paul Schreck Vlies und 
Filtertechnik GmbH, Einbau von ca. 18 Fil-
tersäcken.





		Saarstraße

		Übersicht
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NBK Bestandsaufnahme


A 805
Blatt 1 Anlage 1, 2


Stadtteil / Ortsteil
Gauß- Krüger- Koordinaten 25 89 250 Rechtswert


56 84 847 Hochwert
Einleitung ins Grundwasser  Nein
Einleitung ins Gewässer / Name


27364
Wasserrechtliche Erlaubnis / Aktenzeichen 60/4-654-10-01
Wasserrechtliche Erlaubnis / befristet bis widerruflich ohne Zeitbegrenzung   


1169,00 l/s
131,00 l/s


Merkmale der angeschlossenen Fläche


8,970 ha
Fläche kanalisiertes Gebiet A_E,k 0,397 ha
Befestigte Fläche  A_E,b 0,397 ha
Kategorie nach Trennerlass I, II
Einwohnerzahl ca. 12 Personen
Straßenart Anliegerstraße
durchschn. tägliche Verkehrsstärke DTV 1.940 m² > 300 KFZ/Tag
Schutzzonen im Einzugsgebiet Keine


Entwässerungssituation


Entwässerungssystem Trennsystem, Regenwasserkanal
NW- Anlage


Beurteilung Entwässerungssituation


Nein
DWA M 153


Erforderliche Maßnahme


Geschätzte Kosten 2.500 €
Priorität 2013


Bemerkung


Merkmale der Einleitungsstelle


Ordnungsnummer gem, 4.3. VV ABK
Einleitstellennummer / Name / Aktenzeichen
Lageplannummer NBK


Schwelm


Schwelme
Flussgebietskennzahl


Einleitmengen: Erlaubnis vom 6.10.1969
Einleitmengen aktuell laut GEP, n=1


Fläche Abwasserentsorgungsgebiet A_E


Netzteilnummer gem. Netzanzeige


Das Regenwasser der Straße wird 
durch Straßensinkkästen aufge-
nommen. 


Schmutzfrachtberechnung
Immissionsbetrachtung


Ausrüstung der Straßeneinläufe mit
Filtern der Firma Paul Schreck Vlies 
und Filtertechnik GmbH, Einbau von 
ca. 5 Filtersäcken.
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A 805
Gebietsdaten
Stadtteil / Ortsteil Schwelm


A_E 8,970 ha


A_E,k 0,397 ha


A_E,b 0,397 ha


Einleitung / Einschätzung
Erosion Nein


Nein


Einleitungsmenge 131,000 l/s


Situation Nicht kritisch


Gewässerdaten
Name


Trennerlass
Gewerbe Ja


Art Einzelhandel


Wohneinheiten 3


Einwohner 12


DTV > 300 KFZ /d 1.940 m²


Kategorie I, II


Behandlungspflichtig Ja


Bauwerksdaten (Behandlung)


 
Erforderliche Maßnahme


Erlaubnisbescheid
 Aktenzeichen 60/4-654-10-01


gültig bis


Maßstab ca. 1 5000


Einleitungsstelle


Einleitung im Quellbe-
reich


Schwelme


Das Regenwasser der Straße wird durch 
Straßensinkkästen aufgenommen. 


Ausrüstung der Straßeneinläufe mit Filtern 
der Firma Paul Schreck Vlies und Filter-
technik GmbH, Einbau von ca. 5 Filtersä-
cken.


widerruflich ohne 
Zeitbegrenzung   
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NBK Bestandsaufnahme


Merkmale der Einleitungsstelle


Einleitstellennummer / Name / Aktenzeichen A 811
Blatt 1 Anlage 1 und 2


Stadtteil / Ortsteil Schwelm
25 88 945 Rechtswert
56 84 615 Hochwert


Einleitung ins Grundwasser  Nein
Einleitung ins Gewässer / Name


Flussgebietskennzahl 27364
Wasserrechtliche Erlaubnis / Aktenzeichen 60/4-654-10-01
Wasserrechtliche Erlaubnis / befristet bis widerruflich ohne Zeitbegrenzung
Einleitmengen 74,0 l/s


Merkmale der angeschlossenen Fläche
Fläche Abwasserentsorgungsgebiet A_E 0,757 ha
Fläche kanalisiertes Gebiet A_E,k 0,757 ha
Befestigte Fläche  A_E,b 0,568 ha
Kategorie nach Trennerlass I, II
Einwohnerzahl 9 Personen
Straßenart Zufahrt Zentrallager / Sackgasse


690 m² < 300 KFZ/Tag
515 m² > 300 KFZ/Tag


Schutzzonen im Einzugsgebiet Keine


Entwässerungssituation
Netzteilnummer gem. Netzanzeige
Entwässerungssystem Trennsystem, Regenwasserkanal
NW- Anlage


Beurteilung Entwässerungssituation
Schmutzfrachtberechnung Nein
Immissionsbetrachtung DWA M 153
Erforderliche Maßnahme


Geschätzte Kosten 2.500 €
Priorität – Einbau im Jahr 2013


Bemerkung


Ordnungsnummer gem, 4.3. VV ABK


Lageplannummer NBK


Gauß- Krüger- Koordinaten


Schwelme


durchschn. tägliche Verkehrsstärke DTV
durchschn. tägliche Verkehrsstärke DTV


Ausrüstung der Straßeneinläufe mit
Filtern der Firma Paul Schreck Vlies und 
Filtertechnik GmbH, Einbau von ca. 5 
Filtersäcken.
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Einleitungsstelle A 811
Gebietsdaten
Stadtteil / Ortsteil Schwelm


A_E 0,757 ha


A_E,k 0,757 ha


A_E,b 0,568 ha


Einleitung / Einschätzung
Erosion Nein


Nein


Einleitungsmenge 74,000 l/s


Situation Nicht kritisch


Name Schwelme


Trennerlass
Gewerbe Ja


Art


Wohneinheiten 1


Einwohner 9


DTV < 300 KFZ /d 690 m²


DTV > 300 KFZ /d 515 m²


Kategorie I, II


Ja


Bauwerksdaten (Behandlung)
Erforderliche Maßnahme


 


 Aktenzeichen 60/4-654-10-01


gültig bis


    Maßstab ca. 1 : 2500


Einleitung im 
Quellbereich


Gewässerdaten


Industrieservice 
Verwaltung


Behandlungspflichtig


Ausrüstung der Straßeneinläufe mit
Filtern der Firma Paul Schreck Vlies und 
Filtertechnik GmbH, Einbau von ca. 5 
Filtersäcken.


Erlaubnisbescheid


widerruflich ohne 
Zeitbegrenzung





		Blücherstraße

		Übersicht
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NBK Bestandsaufnahme


A 806
Anlage 1, Blatt 1 und 2


Stadtteil / Ortsteil
Gauß- Krüger- Koordinaten 25 91 019 Rechtswert


56 85 711 Hochwert
Einleitung ins Grundwasser Ja
Einleitung ins Gewässer / Name  


 
Wasserrechtliche Erlaubnis / Aktenzeichen 61/61-30-02-1702
Wasserrechtliche Erlaubnis / befristet bis Unbefristet bis auf Widerruf


7,00 l/s
0,40 l/s


Merkmale der angeschlossenen Fläche


0,590 ha
Fläche kanalisiertes Gebiet A_E,k 0,043 ha
Befestigte Fläche  A_E,b 0,043 ha
Kategorie nach Trennerlass II
Einwohnerzahl - Personen
Straßenart Anliegerstraße /Sackgasse
durchschn. tägliche Verkehrsstärke DTV 425 m² < 300 KFZ/Tag
Straßenfläche 0,0 m² > 300 KFZ / Tag
Schutzzonen im Einzugsgebiet Keine


Entwässerungssituation


Entwässerungssystem Trennsystem, Regenwasserkanal
NW- Anlage


Beurteilung Entwässerungssituation


Nein
DWA M 153


Erforderliche Maßnahme Keine
Geschätzte Kosten Keine
Priorität


Bemerkung


Merkmale der Einleitungsstelle


Ordnungsnummer gem, 4.3. VV ABK
Einleitstellennummer / Name / Aktenzeichen
Lageplannummer NBK


Schwelm – Boellingweg


Flussgebietskennzahl


Einleitmengen (in Versckerungsanlage)
Einleitmengen ( Versickerung )


Fläche Abwasserentsorgungsgebiet A_E


Netzteilnummer gem. Netzanzeige


Sickerschacht DN 2000, Tiefe Versi-
ckerung 3,50 m, Gesamttiefe 11,14 
m, mit integrietem Filtersack aus 
Geoverbundstoff, 40 cm Sand-
schicht als Reinigungsschicht auf 
Filtervlies
Straßenabläufe mit integrierter Vor-
richtung zum Rückhalt von Leicht-
flüssigkeiten


Schmutzfrachtberechnung
Immissionsbetrachtung
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A 806
Gebietsdaten
Stadtteil / Ortsteil Schwelm – Boellingweg


A_E 0,590 ha


A_E,k 0,043 ha


A_E,b 0,043 ha


Einleitung / Einschätzung
Erosion Nein


Nein


Einleitungsmenge 0,400 l/s


Situation Nicht kritisch


Gewässerdaten
Name In Grundwasser


Trennerlass
Gewerbe Nein


Art -


Wohneinheiten -


Einwohner -


DTV < 300 KFZ /d 425 m²


DTV > 300 KFZ /d 0,0 m²


Kategorie II


Behandlungspflichtig Ja


Bauwerksdaten (Behandlung)
Sickerschacht DN 2000, 


 Gesamttiefe Sickerschacht  11,14 m, 


Erlaubnisbescheid
 Aktenzeichen 61/61-30-02-1702


gültig bis


Einleitungsstelle


Einleitung im Quellbe-
reich


Tiefe Versickerungsschacht 3,50 m, 


mit integrietem Filtersack aus Geoverbundstoff, 
40 cm Sandschicht als Reinigungsschicht auf 
Filtervlies


Straßenabläufe mit integrieter Vorrichtung zum 
Rückhalt von Leichtflüssigkeiten


Unbefristet bis auf Wi-
derruf


Massstab ca 1:3100
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NBK Bestandsaufnahme


Merkmale der Einleitungsstelle


Einleitstellennummer / Name / Aktenzeichen A 810
Blatt 1 Anlage 1 und 2


Stadtteil / Ortsteil
25 89 324 Rechtswert
56 83 364 Hochwert


Einleitung ins Grundwasser  Nein
Einleitung ins Gewässer / Name


Flussgebietskennzahl 27364
Wasserrechtliche Erlaubnis / Aktenzeichen 61/61-30-01-930
Wasserrechtliche Erlaubnis / befristet bis 45291
Einleitmengen 28 l/s


Merkmale der angeschlossenen Fläche
Fläche Abwasserentsorgungsgebiet A_E 2,338 ha
Fläche kanalisiertes Gebiet A_E,k 2,338 ha
Befestigte Fläche  A_E,b 0,837 ha
Kategorie nach Trennerlass II
Einwohnerzahl 67 Personen
Straßenart Zufahrt Anlieger / Sackgasse


3044 < 300 KFZ/Tag
Schutzzonen im Einzugsgebiet Keine


Entwässerungssituation
Netzteilnummer gem. Netzanzeige
Entwässerungssystem Trennsystem, Regenwasserkanal
NW- Anlage


Beurteilung Entwässerungssituation
Schmutzfrachtberechnung Nein
Immissionsbetrachtung DWA M 153
Erforderliche Maßnahme Keine
Geschätzte Kosten Keine
Priorität


Bemerkung


Ordnungsnummer gem, 4.3. VV ABK


Lageplannummer NBK
Schwelm – Öhde


Gauß- Krüger- Koordinaten


Namenloses Gewässer an der Schar-
wacht


durchschn. tägliche Verkehrsstärke DTV


Das Regenwasser wird in ein 
Regenrückhaltebecken geleitet und 
sollte auf 28 l/s gedrosselt abgeleitet 
werden. Der Schieber ist aktuell 
verschlossen.


Aufgrund der durchlässigen 
Beckensohle versickert das Wasser. 
Böschung und Sohle des RRB sind mit 
einer ausreichenden Abdeckung und 
Grasnarbe versehen, wodurch das 
Wasser durch die belebte Bodenzone 
versickert und so vorbehandelt wird.







NBK Bestandsaufnahme Übersicht Seite 2


Einleitungsstelle A 810
Gebietsdaten
Stadtteil / Ortsteil Schwelm – Öhde


A_E 2,338 ha


A_E,k 2,338 ha


A_E,b 0,837 ha


Einleitung / Einschätzung
Erosion Nein


Nein


Einleitungsmenge 28,000 l/s


Situation Nicht kritisch


Name


Trennerlass
Gewerbe Nein


Art  


Wohneinheiten 21


Einwohner 67


DTV < 300 KFZ /d 3.044 m²


Kategorie II


Ja


Bauwerksdaten (Behandlung)


 


 Aktenzeichen 61/61-30-01-930


gültig bis 31.12.2023


Einleitung im 
Quellbereich


Gewässerdaten
Namenloses 


Gewässer an der 
Scharwacht


Behandlungspflichtig


Das Regenwasser wird in ein 
Regenrückhaltebecken geleitet und sollte 
auf 28 l/s gedrosselt abgeleitet werden. 
Der Schieber ist aktuell verschlossen.


Aufgrund der durchlässigen Beckensohle 
versickert das Wasser. Böschung und 
Sohle des RRB sind mit einer 
ausreichenden Abdeckung und 
Grasnarbe versehen, wodurch das 
Wasser durch die belebte Bodenzone 
versickert und so vorbehandelt wird.


Erlaubnisbescheid
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NBK Bestandsaufnahme


Merkmale der Einleitungsstelle


Ordnungsnummer gem, 4.3. VV ABK


Einleitstellennummer / Name / Aktenzeichen A 812


Lageplannummer NBK Anlage  K1, K2 u. K3


Stadtteil / Ortsteil Schwelm


Gauß- Krüger- Koordinaten 25 88 719 Rechtswert


56 84 469 Hochwert


Einleitung ins Grundwasser Nein


Einleitung ins Gewässer / Name Schwelme


Flussgebietskennzahl 2.736.400


Wasserrechtliche Erlaubnis / Aktenzeichen 54.7-4.1.3/954.024/05.01


Wasserrechtliche Erlaubnis / befristet bis 31.10.2021


Einleitmengen 973,00 l/s


Merkmale der angeschlossenen Fläche


Fläche Abwasserentsorgungsgebiet A_E 7,925 ha


Fläche kanalisiertes Gebiet A_E,k 5,802 ha


Befestigte Fläche A_E,b 5,320 ha


Kategorie nach Trennerlass II


Einwohnerzahl 72 Personen


Straßenart


durchschn. tägliche Verkehrsstärke DTV 27.065 m² < 300 KFZ / Tag


Straßenfläche 4.050 m² 300 - 2000 KFZ / Tag


Schutzzonen im Einzugsgebiet Keine


Entwässerungssituation


Netzteilnummer gem. Netzanzeige


Entwässerungssystem


NW- Anlage


Beurteilung Entwässerungssituation


Schmutzfrachtberechnung Nein


Immissionsbetrachtung DWA M 153


Erforderliche Maßnahme Keine


Geschätzte Kosten Keine


Priorität


Bemerkung


Trennsystem, Regenwasserkanal


Reinigungssystem RKB


Misch- Gewerbe- u. Industriegebiet / Sackgasse
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Einleitungsstelle A 812


Stadtteil / Ortsteil Schwelm


A_E 7,93 ha


A_E,k 5,80 ha


A_E,b 5,32 ha


Erosion Nein


Einleitung im Quellbe- Nein


reich


Einleitungsmenge 973,00 l/s


Situation Nicht kritisch


Name Schwelme


Gewerbe Ja


Art      Maschinen-/Mertallbau, Spedition


Wohneinheiten 14


Einwohner 72


DTV < 300 KFZ /d 27.065 m²


DTV > 300 KFZ /d 4.050 m²


Kategorie II


Behandlungspflichtig Ja


Typ RKB
V      = 54,31 m³
QDr = 90,00 l/s


Aktenzeichen         54.7-4.1.3/954.024/05.01


gültig bis 31.10.2021


Einleitung / Einschätzung


NBK Bestandsaufnahme                           Übersicht RKB Ruhrstr. II A 812                              Seite 2


Gewässerdaten


Gebietsdaten


Trennerlass


Bauwerksdaten (Behandlung)


Erlaubnisbescheid








1 
 


 


 
 
 
 


Fortschreibung des 
 


Abwasserbeseitigungskonzepts 
 


der Stadt Schwelm im Jahr 2020 für den  
 


Gültigkeitszeitraum 
 


2021 bis 2026 
 


 


 


  


 







2 
 


INHALTSVERZEICHNIS 


Seite 


Vorwort ...................................................................................................................... 4 


Erläuterungsbericht zum Abwasserbeseitigungskonzept in dem 


Fortschreibungszeitraum von 2021 bis 2026 ......................................................... 5 


I. Gesetzliche Grundlagen ................................................................................. 5 


II. Technische Grundlagen ................................................................................. 5 


III. Entwässerung ................................................................................................. 6 


IV. Maßnahmenliste .............................................................................................. 7 


 Maßnahmenliste ABK 2015 .............................................................................. 7 


 Maßnahmenliste GisX2 .................................................................................... 8 


 Maßnahmenliste ABK 2021 .............................................................................. 9 


V. Abwasserverbände ....................................................................................... 12 


VI. Fortschreibung ............................................................................................. 13 


Nachwort des Aufstellers ........................................................................................14 


 


 


  







3 
 


ABBILDUNGSVERZEICHNIS 


Seite 


Abbildung 1 Stadtwappen ............................................................................................ 4 


 


 


TABELLENVERZEICHNIS 


Seite 


Tabelle 1: Rahmendaten der Maßnahmen .................................................................. 9 


Tabelle 2: Kostenplanung der Maßnahmen ............................................................... 11 


Tabelle 3: Einleitungsstelle der Maßnahme ............................................................... 12 


  


 


ANLAGENVERZEICHNIS 


Anlage 1 Lagepläne 


 


Anlage 1.1 Übersichtslageplan der hydraulischen Einzugsgebiete 


  und ABK-Maßnahmen; Nord, M  1 : 5.000 


 


Anlage 1.2 Übersichtslageplan der hydraulischen Einzugsgebiete 


  und ABK-Maßnahmen; Süd, M  1 : 5.000 


 


Anlage 1.3 Übersichtslageplan NBK Nord, M 1 : 5.000 


 


Anlage 1.4 Übersichtslageplan NBK Süd, M 1 : 5.000 


 


Anlage 2 Listen 


 


Anlage 2.1 Abwasserbeseitigungskonzept der Technischen Betriebe Schwelm 


 


Anlage 2.2 Liste der Wasserrechte 


  







4 
 


Vorwort 
 


Die Stadt Schwelm ist eine über fünfhundert Jahre alte Stadt Westfalens. 


Sie ist Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises in Nordrhein-Westfalen und wird dem 


Ruhrgebiet zugeordnet.  


Schwelm hat eine Fläche von 2.050 ha und ca. 28.500 Einwohner.  


Im Stadtgebiet liegen etwa 109 km Kanalnetz mit 2900 Schachtbauwerken und 


diversen Sonderbauwerken zur Stadtentwässerung. 


Das vorliegende Abwasserbeseitigungskonzept umfasst die bauliche und technische 


Entwicklung der öffentlichen Entwässerungsanlagen und -einrichtungen für die Jahre 


2021 bis 2026. 


 


 


Abbildung 1 Stadtwappen 
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Erläuterungsbericht zum Abwasserbeseitigungskonzept in 


dem Fortschreibungszeitraum von 2021 bis 2026 
 


I. Gesetzliche Grundlagen 
 


Das Landeswassergesetzt NRW gibt den Gemeinden in § 46 den Umfang und die 


Pflichten der Abwasserbeseitigung auf. Hierin ist unter Absatz 6 die Aufstellung und 


Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes nach Maßgabe des § 47 enthalten.  


Auf dieser Grundlage wurde das nachfolgende Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 


erstellt und wird den gemeindlichen Gremien, der Bezirksregierung, der Unteren 


Wasserbehörde, dem Wupperverband sowie dem Ruhrverband zur Kenntnisnahme 


bzw. Genehmigung vorgelegt.  


Das ABK enthält die zeitliche Abfolge und die geschätzten Kosten geplanter 


Maßnahmen.  


Es stellt den Stand der öffentlichen Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung 


in der Gemeinde dar.  


Alle Maßnahmen mit aktualisiertem Arbeitsumfang in analoger und digitaler Form 


sind Teil des ABKs. 


Nach Genehmigung wird die ABK-Maßnahmenliste, in der aktuellen EDV-


Anwendung ABK 3.0 der Bezirksregierung, eingepflegt.  


 


II. Technische Grundlagen  
 


Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen dienen der Fortschreibung des 


Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Schwelm aus dem Jahr 2015 für die 


Jahre ab 2021 bis 2026.  


1. Generalentwässerungsplan Schwelm Linderhausen aus dem Jahr 1991 


2. Generalentwässerungsplan Schwelm im Einzugsgebiet der Wupper aus dem 
Jahr 2003 / 2005 


3. Niederschlagabflussmodell der Schwelme aus dem Jahre 1990 


4. Auswertung der TV -Kanaluntersuchungen aus den Jahren von 2013 bis 2019  


5. Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) von 2013 mit 


Fortschreibungen Anlage 1.2 und 1.4 
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III. Entwässerung 
 


Die Lagepläne, Anlage 1.1 und 1.2 im Maßstab 1: 5000, verdeutlichen den Stand der 


Abwasserbeseitigung in Schwelm. Die geplanten Baumaßnahmen sind in den 


Plänen dargestellt und mit einer Ordnungszahl benannt. 


Die beiden ersten Ziffern der Ordnungszahl bezeichnen das Einzugsgebiet bzw. 


Teileinzugsgebiet in dem die Maßnahme liegt. 


Die letzte Ziffer ist eine fortlaufende Nummer der Maßnahmen im Teileinzugsgebiet. 


Der Topografie folgend, entwässert das zwischen dem nördlichen Höhenrücken, 


Lindenberg und dem südlichen Höhenrücken, Winterberg und Steinhauser Berg 


gelegene Stadtgebiet zur Kläranlage des Wupperverbandes in Schwelm. Der Ablauf 


der Kläranlage leitet in die Schwelme als Vorfluter ein, die in westlicher Richtung in 


die Wupper mündet. Das Einzugsgebiet der Kläranlage Schwelm wird überwiegend 


im Mischsystem entwässert. 


Die Flächen westlich der Kläranlage Schwelm liegen tiefer als das Klärwerk und 


entwässern im Trennverfahren. Das Schmutzwasser wird in das Kanalnetz der Stadt 


Wuppertal eingeleitet und zur Kläranlage Buchenhofen durchgeleitet. 


Das anfallende Niederschlagswasser wird in die Schwelme eingeleitet.  


Des Weiteren werden die am südlichen Stadtrand im Tal der Wupper liegenden 


kleineren bebauten Gebiete ebenfalls im Trennverfahren entwässert. Das 


Schmutzwasser wird vom Wuppertaler Sammler im Wohngebiet Brambeck, 


aufgenommen und zur Kläranlage Buchenhofen durchgeleitet. Das 


Niederschlagswasser wird in die Wupper eingeleitet. 


Die im nördliche Stadtgebiet liegende „Linderhauser Talmulde“ ist in zwei 


Einzugsgebiete unterteilt. Der südliche Teil liegt zwischen der Gevelsberger Str. und 


dem Höhenweg. 


Der zweite, nördlich gelegene Teil, liegt zwischen Gevelsberger Str. und der 


Stadtgrenze Sprockhövel und Gevelsberg. 


Beide Gebiete werden im Trennverfahren entwässert. 


Das Schmutzwasser beider Einzugsgebiete wird in das Gevelsberger Kanalnetz 


eingeleitet und zur Kläranlage des Ruhrverbandes in Gevelsberg durchgeleitet. 


Das Niederschlagswasser wird über das Regenrückhaltebecken Linderhausen 


gesammelt und in den Krähenbergerbach gedrosselt eingeleitet. 


Ein westlicher Bereich von Linderhausen ist Teil des Einzugsgebietes der Wupper. 


Die Hattinger Straße, L551 trennt hier die Einzugsgebiete der Wupper und der Ruhr.  


Im Bereich westlich der L551 liegenden Flächen ist keine Kanalisation vorhanden. 


Die lose Bebauung entwässert mittels grundstücksbezogener Abwasseranlagen. 
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IV. Maßnahmenliste 
 


Maßnahmenliste ABK 2015 
 


Die zur geordneten Abwasserbeseitigung erforderlichen Maßnahmen aus dem ABK 


2015 sind umgesetzt.  


 


Die Listen 1 bis 3 des vergangenen ABKs werden in dieser Form nicht weitergeführt. 


Sie werden durch eine Maßnahmenliste ersetzt, die auf Geodifferenzierten Daten 


beruht, siehe Anlage 2.1. 


Liste 1 gab einen Überblick über alle Baumaßnahme. 


Hier waren die gesamten Baumaßnahmen aller ABKs in der Reihenfolge der 


Ordnungszahlen aufgeführt, so dass ein zügiges Auffinden und Zuordnen möglich 


war.  


Die Listen 2 und 3 enthielten Angaben über die zeitliche Umsetzung geplanter 


Maßnahmen. 


In Liste 2 waren die Bauprojekte der Jahre 1 bis 6 aufgeführt, deren Baubeginn nach 


dem Finanzplan in den Zeitraum 2016 bis 2020 fielen. 


In der Liste 3 waren alle Baumaßnahmen der Jahre 7 bis 12 in eine zeitliche Abfolge, 


in Abhängigkeit der wasserwirtschaftlichen Erfordernisse, aufgestellt. 


Liste 3 des ABK 2015 ist Bestandteil des vorgelegten ABK. 
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Maßnahmenliste GisX2 


 


Das von den TBS betriebene Datenbanksystem stellt mit Geodifferenzierten Daten 


das öffentliche Kanalnetz im Stadtgebiet Schwelm dar. 


Mit Hilfe des Systems werden die durch die Selbstüberwachungsverordnung 


Abwasser vorgeschriebenen jährlichen Inspektionen verwaltet.  


Das betriebene Abwassernetz muss gemäß SüwVO Abw. in einem Zyklus von 15 


Jahren inspiziert werden. 


Hieraus ergibt sich die jährliche Inspektionslänge von rund 7 km Kanal und die 


Anzahl von etwa 220 zu Inspizierenden Schächten.  


Die Befahrungen werden fachtechnisch nach Zustandsklassifizierung ausgewertet 


und im System hinterlegt. 


Im Jahr 2019 ist die Zustandsklassifizierung im Rahmen der SüwVO Abw. von DWA 


auf ISYBAU umgestellt worden.  


Daraufhin wurden die vorangegangenen jährlichen Inspektionen der Jahre ab 2019 


bis 2015 gem. ISYBAU neu bewertet. 


Des Weiteren wurde in 2019 ein Erweiterungsmodul zur Erstellung der ABK-


Maßnahmenliste erworben. 


Die Maßnahmen der Liste 3 des vergangenen ABKs wurden dort nachgepflegt. 


Aus der Datenbank wurde eine Maßnahmenliste generiert, die dem 


Abwasserbeseitigungskonzept ab 2021 bis 2026 zugrunde liegt.  







9 
 


Maßnahmenliste ABK 2021 
 


In Abschnitt 1 der Maßnahmenliste sind die Rahmendaten der Baumaßnahmen 


aufgeführt. 


Tabelle 1: Rahmendaten der Maßnahmen 


 


In der linken Spalte der obrigen Tabelle findet sich die „Ordnungsnummer“. 


Die erste Zahl dieser Ordnungsnummer bezieht sich auf die Behandlungsstelle, hier 


das Klärwerk Schwelm. Die zweite Stelle der Ordnungsnummer informiert über das 


Einzugsgebiet oder Teilnetz. Die letzte Ziffer der Ordnungsnummer dient der 


numerischen Aufzählungim Teileinzugsgebiet. 


In Spalte zwei „Träger der Maßnahmen“ sind die TBS als planende und ausführende 


Stelle benannt. 


 


In Spalte 3 „Bezeichnung“ sind die Maßnahme kurz beschrieben. 


Diese setzt sich aus Maßnahmentyp, und einer kurzen Beschreibung, z.B. Lage 


zusammen. 


Die nächste Spalte „Berichtsjahr“ zeigt das erste Gültigkeitsjahr des ABK bzw. der 


Fortschreibung an. 


Unter „Art der Maßnahme“ sind 16 Maßnahmentypen erfasst. 


Der häufigste Maßnahmentyp ist „A 3 Kanalisation: Sanierungsmaßnahmen aus 


baulichen Gründen“.  


Es folgen die Maßnahmen der Kategorie „A 1 Kanalisation: Ergänzungsmaßnahmen 


(Erweiterung bestehender Kanalisation)“. 


Darüber hinaus sind drei weitere Maßnahmen der Kategorien „A 8 Behandlung von 


Mischwasser“, „A 9 Behandlung von Niederschlagswasser“ und „A 16 Planungen, die 


keiner Anlage aufgrund der übergeordneten Bedeutung zugeordnet werden können“ 


vorgesehen.  


Die nicht vorkommenden Maßnahmentypen werden hier nicht beschrieben. 
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In der Spalte „Umsetzungszustand“ wird der Projektstatus definiert. 


Folgend sind die Statustypen definiert: 


0 = durchgeführt 


1 = im Bau 


2 = Realisierung zeitlich verschoben 


3 = gestrichen 


4 = neue Maßnahme 


Die Spalte „Umsetzungszustand Bemerkung“ enthält eine Erklärung zu 


Umsetzungszustand 2 bzw. 3 der vorangegangenen Spalte. 


In Spalte „Baubeginn“ wird das Jahr des Baubeginns angegeben.  
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Abschnitt 2 stellt die Baukosten und Durchführung der einzelnen Projekte in einem 


zeitlichen Rahmen dar. 


Tabelle 2: Kostenplanung der Maßnahmen 


 


Die ersten sieben von neun Spalten der Tabelle 2 informieren über die 


Kostenaufteilung im Betrachtungszeitraum des ABKs. 


Die Spalte „Kosten Folgezeitraum“ beschreibt die Kosten für den Zeitraum ab 2027 


bis 2036. 


In der neunten Spalte werden die Gesamtkosten der Maßnahmen im 


Gesamtzeitraum abgebildet. 


Die Kosten der Sanierungsmaßnahmen sind anhand von Erfahrungswerten 


geschätzt und mit Hilfe der folgenden Formeln ermittelt worden. 


Örtliche Gegebenheiten und dadurch bedingte Erschwernisse sind durch Zuschläge 


berücksichtigt. 


 


K = 8,00 x d x L für Kanäle  DN 200 / 250 / 300 / 350 


K = 6,25 x d x L für Kanäle DN 400 


K = 6,00 x d x L für Kanäle  DN 500 bis 800 


K = 4,22 x d x L  für Kanäle  ab DN 900 angewendet. 


Legende: 


K = Kosten der Maßnahme in € 


d = Durchmesser (Nennweite) des Kanals in mm 


L = Länge des Kanals in m 
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In Abschnitt 3 der Maßnahmentabelle können Kenndaten der Zuflussstellen 


entnommen werden. 


Tabelle 3: Einleitungsstelle der Maßnahme 


 


Die „Kläranlagennummer“ und die „Einleitungsstellennummer“ sind der Auflistung der 


EDV-Anwendung ABK 3.0 entnommen.  


Die Spalten „Ostwert“ und „Nordwert“ beziehen sich auf die Koordinaten der 


Einleitungsstelle bzw. der Kläranlage. 


Die „Gewässerkennzahl“ wird bei Einleitung in ein Gewässer angegeben. 


Unter der Spalte „Bemerkungen“ ist die Zustandsklasse bzw. hydraulische 


Überlastung einzutragen. 


 


V. Abwasserverbände 
 


Nach § 47 (1) Satz 3 Landeswassergesetz NRW ist das 


Abwasserbeseitigungskonzept im Benehmen mit den Wasserverbänden zu 


erarbeiten. 


Die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist dem Wupperverband 


und dem Ruhrverband zur Stellungnahme vorzulegen und seitens der Verbände zu 


bestätigen. 
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VI. Fortschreibung 
 


Die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist aus der Sicht heutiger 


Verhältnisse aufgestellt worden. 


In dem vom Gesetzgeber vorgegebenen Zeitraum von 6 Jahren müssen für die 


erneute Fortschreibung des ABKs die Auswirkungen städtebaulicher Entwicklung 


und Zielsetzungen berücksichtigt werden. 


Bei der Planung und zeitlichen Umsetzung der Maßnahmen sind die finanziellen 


Mittel der Kommune zu berücksichtigen.  
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Nachwort des Aufstellers 
 


Das vorliegende Konzept dient der geordneten, zuverlässigen und wirtschaftlichen 


Abwassersammlung im Stadtgebiet sowie deren Zuleitung zu den Klärwerken 


Schwelm, Wuppertal-Buchenhofen und Gevelsberg. 


 


In dem dargestellten Zeitrahmen ab 2021 bis 2026, stellt nicht nur die bauliche 


Sanierung der Sammler einen Schwerpunkt dar, sondern auch die Modernisierung 


der Kanalnetzsteuerung sowie die Überarbeitung des vorhandenen 


Generalentwässerungsplans. 


 


Die Überarbeitung des GEP wird vor dem Hintergrund des Klimawandels und den 


damit zunehmenden Starkregenereignissen, der Wandlung des Stadtbildes und der 


erforderlichen Starkregenvorsorge für das Kanalnetz, notwendig. 


Die Digitalisierung für die Überwachung und Steuerung der Regenbecken wird weiter 


vorangetrieben. 


 


Mit der Modernisierung der Maschinentechnik wird in dieser ABK-Periode eine 


automatisierte Beckenbewirtschaftung eingerichtet. Durch diese Automatisierung 


wird der vorhandene Retentionsraum wasserwirtschaftlich ausgenutzt und Abschläge 


in das Gewässer minimiert. 


 


Die Abteilung Stadtentwässerung der Technischen Betriebe Schwelm AöR sehen der 


Umsetzung der technisch anspruchsvollen Aufgaben motiviert entgegen. 


 


 


 


i.V. Karsten Migchielsen 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


i.A. Jonas Hildebrandt 

































NBK Bestandsaufnahme


Merkmale der Einleitungsstelle


Ordnungsnummer gem, 4.3. VV ABK


Einleitstellennummer / Name / Aktenzeichen A 813


Lageplannummer NBK Anlage K1 u. K2


Stadtteil / Ortsteil Schwelm


Gauß- Krüger- Koordinaten 25 88 490 Rechtswert


56 84 411 Hochwert


Einleitung ins Grundwasser Nein


Einleitung ins Gewässer / Name Schwelme


Flussgebietskennzahl 2.736.400


Wasserrechtliche Erlaubnis / Aktenzeichen 54.7-4.1.3/954 024/04.00


Wasserrechtliche Erlaubnis / befristet bis 30.11.2020


Einleitmengen 476,00 l/s


Merkmale der angeschlossenen Fläche


Fläche Abwasserentsorgungsgebiet A_E 4,600 ha


Fläche kanalisiertes Gebiet A_E,k 2,660 ha


Befestigte Fläche A_E,b 2,660 ha


Kategorie nach Trennerlass II


Einwohnerzahl 0 Personen


Straßenart


durchschn. tägliche Verkehrsstärke DTV 13.790 m² < 300 KFZ / Tag


Straßenfläche 4.310 m² 300 - 2000 KFZ / Tag


Schutzzonen im Einzugsgebiet Keine


Entwässerungssituation


Netzteilnummer gem. Netzanzeige


Entwässerungssystem


NW- Anlage


Beurteilung Entwässerungssituation


Schmutzfrachtberechnung Nein


Immissionsbetrachtung DWA M 153


Erforderliche Maßnahme Keine


Geschätzte Kosten Keine


Priorität


Bemerkung


Trennsystem, Regenwasserkanal


Reinigungssystem RKB


Misch- Gewerbe- u. Industriegebiet / Sackgasse


NBK Bestandsaufnahme                      Ruhrstr. A 813                                                 Seite 1








Gewerbe Kornborn
  6,694


  -


  Heide
  3,654


  -


Staustufe
M-SS3


Lageplanbereich


Staustufe
M-SS2


 Talstraße
  115,202


  66,51


 Talstraße
  115,202


  66,51


PW 402


PW 412


Boellingweg
  0,590
  0,043


Brunnen A802
  0,269


   -


Brunnen A803
  3,104


 -


Brunnen A801
  4,740


  -


 Metzer 1-2
  80,788
  33,143


 Metzer 1-2
  80,788
  33,143


Bhf Loh -Tr.
  3,738


  -


Bhf Loh - M.
  6,244


3,729


 Metzer 3-9
  62,128


30,681


Metzer-West
  24,375


 7,606


Ruhrstr.A805
  0,398


  -


Ruhrstr.A816
  1,080


  -


 Ruhrstr. II
  7,879


  -


 Ruhrstr. I
  4,406


  -


  Hemte
  1,793


  -


  Vörfken
  1,146


 -


Sportcenter
  0,837


  -


 Saarstraße
  28,244


 -


Jesinghauser Str.
  0,463


  -


Direkteinleiter
  12,913


  -


 Blücherstr.
  0,900


  -


 Graslake
  7,604
  4,378


Ochsenkamp
  65,092
  26,078


Ochsenkamp
  65,893
  26,078


 Göckinghofstr.
  0,801


  -


 Blücher 10
  4,777
  2,588


 Blücher 7-11
  75,563
  34,750


Blücher  5-6
  39,655
  17,809


Wilhelmshöhe
  1,761


  -


Blücher  1-4
  63,437
  28,739


Winterberger Str.
  0,341


  -


 Winterberg
  4,272


  -


 Köttchen
  2,236


  -


 Wildpark
  1,811


  -


Zum Harzeck
  0,743


  -


A 825


1.2.6


1.2.6


1.2.6


südliche Schwelme


Gewerbegeb.
Linderhausen


  10,00
  -


Graben


Linderhausen
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Linderhausen
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ÜG an S1576


PW 419


RKB
Saarstraße


RKB
Ruhrstr.I


RKB
Ruhrstr.II


1.4.9


1.
2.
17


RRB
Wildpark


A818


nördl. Schwelme


RRB
Wilhelmshöhe


Entlastungssammler Schwelme


A806


Schwelme


Entla
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Schw
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1.3.24


1.3.39


1.3
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1.3
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1
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1.3.17


Übergabestelle zur
Kläranlage Gevelsberg


des Ruhrverbandes


Übergabestelle zur
Kläranlage Buchenhofen
des Wupperverbandes


Übernahmestelle
aus der Gemeinde


Sprockhövel


3.3.1


Übernahmestelle
aus der Gemeinde


Ennepetal


Entla
stu


ngs
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mler


RKB


3.3.2


1.1.30


RÜB 201
Staustufe M-SS1


Staustufe
M-SS3


Staustufe
B-SS2


Staustufe
B-SS3


Staustufe
B-SS4RÜB 204


Ochsenkamp


RÜB 203
Staustufe B-SS1


RÜB 205
Graslake


AG 6
34,990 ha


AG 12
60,600 ha


RÜB 202
Talstr.


Staustufe
M-SS2


PW 401


PW 402


PW 412


RKB
Gew.Linderhausen RRB


Gew.Linderhausen


A808


RRB
Linderhausen


A802


A801


A803


A805


A812


A813


A814


A815


A816


A811


A817


A810


A822


A823


A819


KA Schwelm
BB-48000 EW


A824


ÜG an Wupperstollen


ÜG 902


A804


ÜG an S1576


PW 419


RKB
Saarstr.


RKB
Ruhrstr.I


RKB
Ruhrstr.II


RKB
Winterberg


RRB
Brunnen


RRB
Sportcenter


RRB
Köttchen


RRB
Wildpark


A818


RRB
Gew.Bhf.Loh


RRB
Wilhelmshöhe


A806


Bodenfilter
Brunnen


Tal-5
19,013 ha


Tal-6
24,226 ha


Tal-4
16,831 ha


Tal-2
12,891 ha


Tal-3
18,096 ha


Tal-1
24,145 ha


M-Ost-1
49,893 ha


M-Ost-2
37,775 ha


M-Ost-7
23,405 ha


M-Ost-8
10,217 ha


M-Ost-9
4,044 ha


M-Ost-6
4,305 ha


Blücher-2
13,495 ha


Blücher-4
14,581 ha


Blücher-1
28,163 ha


Blücher-1
0,452 ha


Blücher-6
41,416 ha


Blücher-8
32,681 ha


Blücher-3
0,290 ha


Blücher-10
4,777 ha


Blücher-9
8,839 ha


Blücher-7
29,806 ha


Blücher-11
5,781 ha


Blücher-3
5,621 ha


Blücher-3
0,835 ha


Blücher-2
13,495 ha


Blücher-6
41,410 ha


M-Ost-5
20,146 ha


M-Ost-2
0,404 ha


Ochs-2
24,261 ha


Blücher-7
29,806 ha


M-Ost-5
20,146 ha


Ochs-1
41,632 ha


Ochs-1
41,632 ha


AG 11
4,993 ha


AG 10a
5,545 ha


AG 10c
2,269 ha


AG 5
21,333 ha


AG 15
2,575 ha


AG 15
1,004 ha


AG 16
2,985 ha


AG 15
1,896 ha


AG 17
1,854 ha


AG 8
21,770 ha


AG 18
3,525 ha


AG 10b
1,698 ha


Saarstraße
25,382 ha


Kleingartenanlage
ohne Abfluss


5,306 ha


Saarstraße
2,862 ha


Metz-West
24,375 ha


Ruhrstr. A805
AG 13


8,576 ha


Ruhrstr. A816
AG 13a


5,654 ha


Versickerung
AG 13b


10,457 ha
Versickerung


AG 14
7,824 ha


AG 20
2,980 ha


AG 19
1,645 ha


AG 9
2,942 ha


AG 9
31,454 ha


 Linderhausen -Fläche 1-


 Linderhausen -Fläche 3-


 Linderhausen -Fläche 4-


 Linderhausen -Fläche 2-


Abwasserbeseitigungskonzept
Legende


Gemeindegrenze


Einzugsgebiet Blücherstraße


Einzugsgebiet Talstraße


Einzugsgebiet Metzerstraße


Einzugsgebiet Bahnhof Loh


Einzugsgebiet Ochsenkamp


Einzugsgebiet Ochsenkamp


Einzugsgebiet  Linderhausen


Einzugsgebiet Ruhrstraße


Einzugsgebiet Saarstraße


Einzugsgebiet Brunnen


Direkteinleiter


Außengebiete Mischsystem


Außengebiete Trennsystem


Überschwemmungsgebiet


 Bezeichnung
Kanalisierte
Fläche A     in ha
Befestigte
Fläche A     in ha


E,k


E,b


Bezeichnung der Teilgebiete


Abwasserkanal vorhanden


Sanierungsmaßnahme


Gewässer


A816 Einleiten von Regenwasser in
oberirdische  Gewässer vorh.


Einleiten von Regenwasser in
oberirdische  Gewässer gepl.


Übergabestelle vorhanden


Übernahmestelle vorhanden


Pumpwerk vorhanden


Niederschlagswasserbehandlung
vorhanden (RÜB, RKB,SK,RBF)


Niederschlagswasserbehandlunggeplant (RKB)


Regenrückhaltung vorhanden
(RRB)


Regenrückhaltung geplant (RRB)


Kläranlage vorhanden


Versickerungsanlage vorh.


Halle (Westf.),     Juni 2020
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Gemeindegrenze


Einzugsgebiet Blücherstraße


Einzugsgebiet Talstraße


Einzugsgebiet Metzerstraße


Einzugsgebiet Bahnhof Loh


Einzugsgebiet Ochsenkamp


Einzugsgebiet Ochsenkamp


Einzugsgebiet  Linderhausen


Einzugsgebiet Ruhrstraße


Einzugsgebiet Saarstraße


 Bezeichnung
Kanalisierte
Fläche A     in ha
Befestigte
Fläche A     in ha


E,k


E,b


A816


Niederschlagswasserbehandlung
geplant (RKB)


Regenrückhaltung vorhanden


 Bezeichnung
Kanalisierte
Fläche A     in ha
Befestigte
Fläche A     in ha


E,k


E,b


Bezeichnung
Kanalisierte
Fläche A   in haE,K


Befestigte
Fläche A   in haE,K


A819


A816A819


Lageplanbereich








Einleitungsstelle A 813


Stadtteil / Ortsteil Schwelm


A_E 4,60 ha


A_E,k 2,66 ha


A_E,b 2,66 ha


Erosion Nein


Einleitung im Quellbe- Nein


reich


Einleitungsmenge 476,00 l/s


Situation Nicht kritisch


Name Schwelme


Gewerbe Ja


Art      Maschinen-/Mertallbau, Spedition


Wohneinheiten 0


Einwohner 0


DTV < 300 KFZ /d 13.790 m²


DTV > 300 KFZ /d 4.310 m²


Kategorie II


Behandlungspflichtig Ja


Typ RKB
V      = 40,62 m³
QDr = 40,00 l/s


Aktenzeichen   54.7-4.1.3/954 024/04.00


gültig bis 30.11.2020


Bauwerksdaten (Behandlung)


Erlaubnisbescheid


Einleitung / Einschätzung
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Gewässerdaten


Gebietsdaten


Trennerlass
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NBK Bestandsaufnahme


Merkmale der Einleitungsstelle


Ordnungsnummer gem, 4.3. VV ABK


Einleitstellennummer / Name / Aktenzeichen A 814


Lageplannummer NBK Anlage  K1 u. K2


Stadtteil / Ortsteil Schwelm


Gauß- Krüger- Koordinaten 25 88 572 Rechtswert


56 84 421 Hochwert


Einleitung ins Grundwasser Nein


Einleitung ins Gewässer / Name Schwelme


Flussgebietskennzahl 2.736.400


Wasserrechtliche Erlaubnis / Aktenzeichen 61/2-30-01-1198


Wasserrechtliche Erlaubnis / befristet bis 21.12.2017


Einleitmengen 47,00 l/s


Merkmale der angeschlossenen Fläche


Fläche Abwasserentsorgungsgebiet A_E 0,330 ha


Fläche kanalisiertes Gebiet A_E,k 0,320 ha


Befestigte Fläche A_E,b 0,320 ha


Kategorie nach Trennerlass III


Einwohnerzahl 15,00 Personen


Straßenart


durchschn. tägliche Verkehrsstärke DTV 730 m² < 300 KFZ / Tag


Straßenfläche 2.380 m² 300 - 2000 KFZ / Tag


Schutzzonen im Einzugsgebiet Keine


Entwässerungssituation


Netzteilnummer gem. Netzanzeige


Entwässerungssystem


NW- Anlage


Beurteilung Entwässerungssituation


Schmutzfrachtberechnung Nein


Immissionsbetrachtung DWA M 153


Erforderliche Maßnahme Keine


Geschätzte Kosten Keine


Priorität


Bemerkung


Trennsystem, Regenwasserkanal


Reinigungssystem RKB


Pecher FiltaPex-Anlage


Misch- Gewerbe- u. Industriegebiet 


NBK Bestandsaufnahme                        RKB Jesinghauser Str. A 814                        Seite 1





